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NOT  ARIATSAKT

Geschäftszahl: 6534
Urschrift

aufgenommen  am 27.07.2023  (siebenundzwanzigsten  Juli zweitausenddreiundzwanzig)

von  Dr. Matthias  Längle  als Substitut  des öffentlichen  Notars  Dr. Kurt  Zimmermann  mit

dem  Amtssitz  in Bregenz,  in den Büroräumlichkeiten  der  Wolford  Aktiengesellschaft  in

6900  Bregenz,  Wolfordstraße  1, wohin  ich mich über  Ersuchen  der Parteien  begeben

habe.  -----------------------------------------------------------------------------------------

Gegenwärtig  sind  die: -----------------------------------------------------------------------

1.  Wolford  Aktiengesellschaft,  FN 68605  s, mit  dem  Sitz in 6900  Bregenz  und der

Geschäftsanschrift  6900  Bregenz,  Wolfordstraße  1, vertreten  durch  das

Vorstandsmitglied  Ralf  Polito,  geboren  am 28.05.1975  (achtundzwanzigsten  Mai

neunzehnhundertfünfundsiebzig),  wohnhaft  in  Deutschland,  79761  Waldshut-

Tiengen,  Dr.-Schwörer-Straße  25, (Vollmacht  vom  20.07.2023,  Beilage./1),  --------

2.  Wolford  Beteiligungs  GmbH,  FN 302831  s, mit  dem  Sitz  in 6900  Bregenz  und  der

Geschäftsanschrift  6900  Bregenz,  Wolfordstraße  1, vertreten  durch  den

Geschäftsführer  Ralf  Polito,  geboren  am 28.05.1975  (achtundzwanzigsten  Mai

neunzehnhundertfünfundsiebzig),  wohnhaft  in  Deutschland,  79761  Waldshut-

Tiengen,  Dr.-Schwörer-Straße  25, (Vollmacht  vom  20.07.2023,  Beilage./1),

und übergeben  diese  mir den diesem  Akt beigehefteten,  aus 13 (dreizehn)  Seiten

bestehenden,  von  der  Weber  Rechtsanwälte  GmbH  & Co KG, Rathausplatz  4, 1010  Wien,

errichteten,,Verschmelzungsvertrag"  zur  notariellen  Bekräftigung.  ---------------------

Ich habe  sohin  diese  Privaturkunde  im Sinne  des !i 54 der  geltenden  Notariatsordnung

überprüft  und unterzeichnet,  wobei  sich die Überprüfung  lediglich  auf  die deutsche

Fassung  der  Privaturkunde  bezogen  hat. Die fremdsprachige  Übersetzung  hat  darüber

hinaus  nicht  die  Kraft  einer  öffentlichen  Urkunde.------------------------------------------
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Die Parteien  erklären,  dass  sie sich vor  Abschluss  dieses  VerschmeIzungsvertrages  sowohl

in steuerlicher  als auch  in rechtlicher  Hinsicht  beraten  haben  lassen  und dass die dem

Notariatsakt  angeschlossene  Privaturkunde  samt  Beilagen  das Ergebnis  von  Beratungen

mit  ihrem  Rechtsvertreter  und  Steuerberater  bzw.  Wirtschaftstreuhänder  ist. Sie nehmen

zur  Kenntnis,  dass  der  beurkundende  Notarsubstitut  über  die  steuerlichen,

soziaIversicherungsrechtIichen  und  förderungsrechtlichen  Folgen  des Rechtsgeschäftes

nicht  belehren  kann.-------------------------------------------------------------------------

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Parteien  erklären,  dass sie dieses  Rechtsgeschäft  weder  zum Scheine  noch zur

Umgehung  eines  Gesetzes  und auch nicht  zur  widerrechtlichen  Benachteiligung  eines

Dritten  abschließen.  -------------------------------------------------------------------------

Die Parteien  werden  darauf  hingewiesen,  dass die berufsrechtliche  Verpflichtung  zur

Speicherung,  Übertragung  und  gegebenenfalls  Abfrage  dieser  Urkunde  mittels  EDV an

das elektronische  Urkundenarchiv  (cyberDOC)  der österreichischen  Notariatskammer

besteht,  und wird  dazu  die ausdrückliche  Zustimmung,  insbesondere  auch im Hinblick

auf  das Datenschutzgesetz,  erteilt.  ----------------------------------------------------------

Die  Identität  der  erschienenen  Partei wurde  mir  durch  Vorlage  eines  amtlichen

Lichtbildausweises  im Sinn des  E» 36b  Abs.  2 NO bestätigt.  --------------------------------

Dieser  von  mir  aufgenommene  Notariatsakt  wurde  samt  der  demselben  beigehefteten,

von  den  Vertragsparteien  unterfertigten  Privaturkunde,  den Vertragsparteien  samt

Beilagen  vorgelesen,  von ihnen  als ihrem  Willen  entsprechend  genehmigt  und sohin

diese  Urkunde  mit  der  Bestimmung  zur  Hinausgabe  auch  wiederholter  Ausfertigungen

und Abschriften  an die Beteiligten,  die Gesellschaft  selbst,  deren  Geschäftsführer  und

seinerzeitige  Liquidatoren  sowie  Ämter  und  Behörden  vor  mir,  Notarsubstitut,

unterfertigt,  worauf  auch  meine  Amtsfertigung  folgte.-------------------------------------

Wolford

Word A7 sellschaft

Zo:arsu des öffentlichen  Notars

Zimmermann,  Bregenz



Beilage.  /  1

VOLLMACHT POWER  OF  ATTORNEY

Silvia  Azzali,  geboren  am 28.5.1971,  Via  Cas-

taldi  Panfilo  Nr. 33, 20124  Mailand,  Italien,  und

Ralf  Polito,  geboren  am 28.5.1975,  Dr.-Schwö-

rer-Straße  25,  79761  Waldshut-Tiengen,

Deutschland  (die,,VolImachtgeber")

(i)  als koIIektiwertretungsbefugte  Vor-

standsmitglieder  der  Wolford  AG,  ei-

ner  nach  österreichischem  Recht

gegründeten  Aktiengesellschaft  mit

dem Sitz in Bregenz  und der  Ge-

schäftsanschrift  Wolfordstraße  l
6900  Bregenz,  Österreich,  eingetra-

gen im Firmenbuch  des Landesge-

richt  Feldkirch  unter  FN 68605  s,

und

(ii)  als koIIektiwertretungsbefugte  Ge-

schäftsführer  der  Wolford  Beteili-

gungs  GmbH,  einer  nach

österreichischem  Recht  gegründe-

ten  Gesellschaft  mit beschränkter

Haftung  mit  dem  Sitz  in Bregenz  und

der  Geschäftsanschrift  Wolford-

straße  1, 6900  Bregenz,  Österreich,

eingetragen  im  Firmenbuch  des

Landesgericht  Feldkirch  unter  FN

302831  s,

bevollmächtigen  und beauftragen

Ralf  Polito,  geboren  am 28.5.1975,

Dr.-Schwörer-Straße  25,

79761  Waldshut-Tiengen,  Deutschland

(der  "BevoIlmächtigte")

Sifüia  Azzali,  born  28.5.1971,  Via  Castaldi  Pan-

filo Nr. 33, 20124  Milan,  Italy,  and Ralf  Polito,

born 28.5.1975,  Dr.-Schwörer-Straße  25, 79761

Waldshut-Tiengen,  Germany,  (the  "Principals")

(i)  as  members  of the  management

board  with  collective  power  of  repre-

sentation  of  Wolford  AG,  a joint-stock

company  incorporated  under  the

laws  of Austria  with  its seat  in Bre-

(ii)

genz  and its business  address  Wol-

fordstraße  1, 6900  Bregenz,  Austria,

registered  with  the  companies  regis-

ter  of  the  regional  court

(Landesgericht)  Feldkirch  under  reg-

istration  number  FN 68605  s, and

as managing  directors  with  collective

power  of representation  of Wolford

Beteiligungs  GmbH,  a private  limited

liabaility  company  incorporated  un-

der  the  laws  of  Austria  with  its seat  in

Bregenz  and its  business  address

Wolfordstraße  1,  6900  Bregenz,

Austria,  registered  with  the compa-

nies  register  of the  regional  court

(Landesgericht)  Feldkirch  under  reg-

istration  number  FN 302831  s,

authorise  and  instruct

Ralf  Polito,  born  28.5.1975,

ür.-Schwörer-Straße  25,

79761  Waldshut-Tiengen,  Germany,

(the  "Representative")

für  und  im Namen  der  Vollmachtgeber  sämtliche

in Zusammenhang  mit  einer  Verschmelzung  er-

forderlichen  und  dienlichen  Dokumente  zu unter-

schreiben  und Erklärungen  abzugeben  (jeweils

in einfacher  oder  beglaubigter  Form  oder  in Form

eines  Notariatsaktes),  bei der  die  Wolford  Betei-

ligungs  GmbH  als  übertragende  Gesellschaft  mit

der  WolTord  AG  als übernehmende  Gesellschaft

ohne  Liquidation  der  übertragenden  Gesellschaft

to sign  for  and  on behalf  of  the  Principals  all doc-

uments  required  and  useful  in connection  with a

merger  and  to make  declarations  (in each  case  in

simple  or certified  form  or in the  form  of a notarial

deed)  in which  Wolford  Beteiligungs  GmbH  as the

Transferring  Company  is merged  with Wolford

AG as the  Acquiring  Company  without  liquidation

of the  Transferring  Company  as of the effective
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zum  Stichtag  31.12.2022  verschmolzen  wird  (die

"Verschmelzung"),  insbesondere:

(i)  in ihrer  Funktion  als  kollektiwertre-

tungsbefugte  Geschäftsführer  der

Wolford  Beteiligungs  GmbH  als über-

tragende  Gesellschaft  einen  Ver-

schmelzungsvertrag  in  Form  eines

Notariatsaktes  abzuschließen,  sämtli-

che  Bestimmungen  dieses  Ver-

schmeIzungsvertrages  Festzulegen

sowie  alle  sonstigen  rechtlichen

Schritte  und  Handlungen  zu unterneh-

men  und  Erklärungen  in jedweder

Form  abzugeben,  die darüber  hinaus

für  die  Verschmelzung  erforderlich

bzw.  hilfreich  sind;  sowie

(ii)  in ihrer  Funktion  als  kollektiwertre-

tungsbefugte  Vorstandsmitglieder  der

Wolford  AG als übernehmende  Ge-

sellschaft  einen  Verschmelzungsver-

trag  in  Form  eines  Notariatsaktes

abzuschließen,  sämtliche  Bestimmun-

gen  dieses  Verschmelzungsvertrages

festzulegen  sowie  alle  sonstigen

rechtlichen  Schritte  und Handlungen

zu unternehmen  und Erklärungen  in

jedweder  Form  abzugeben,  die dar-

über  hinaus  für  die  Verschmelzung  er-

forderlich  bzw.  hilfreich  sind.

Die übernehmende  Gesellschaft  hält das ge-

samte  Stammkapital  der  übertragenden  Gesell-

schaft,  weshalb  eine  Anteilsgewährung  und  eine

Kapitalerhöhung  bei der  übernehmenden  Gesell-

schaft  zur  Ausgabe  von  Anteilen  gemäß  § 224

Abs  I Z 1 AktG  unterbleibt.

Darüber  hinaus  bevollmächtigen  und beauftra-

gen  die  Vollmachtgeber  in ihrer  Funktion  als kol-

lektiwertretungsbefugte  Vorstandsmitglieder  der

übernehmenden  Gesellschaft  und  in ihrer  Funk-

tion  als koIlektiwertretungsbefugte  Geschäfts-

führer  der  übertragenden  Gesellschaft  den

Bevollmächtigten  die Verschmelzung  zur  Eintra-

gung  in das  Firmenbuch  anzumelden.

Die Vollmachtgeber  verpflichten  sich,  alles  das,

was  der  Bevollmächtigte  in Ausübung  oder

date  31 December  2022  (the  "Merger"),  in partic-

ular:

(i) to conclude  a merger  agreement  in

the  form  of  a notarial  deed  in their  ca-

pacity  as  managing  directors  with

collective  power  of representation  of

Wolford  Beteiligungs  GmbH  as the

Transferring  Company  and  to deter-

mine  all provisions  of this  merger

agreement  as well  as to take  all other

legal  steps  and actions  and  to make

declarations  in any  form  whatsoever

which  are furthermore  necessary  or

helpful  for  the  Merger;  and

(ii) to conclude  a merger  agreement  in

the  form  of  a notarial  deed  in their  ca-

pacity  as members  of the manage-

ment  board  with  collective  power  of

representation  of Wolford  AG as the

Acquiring  Company  and  to determine

all provisions  of this merger  agree-

ment  as well  as to take  all other  legal

steps  and actions  and  to make  dec-

larations  in any  form  whatsoever

which  are furthermore  necessary  or

helpful  for  the  Merger.

The  Acquiring  Company  holds  all shares  in the

Transferring  Company;  therefore,  no new  shares

shall  be granted  and  no capital  increase  shall  take

place  at the  Acquiring  Company  pursuant  to § 224

para  I sub-para  I AktG.

In addition,  the Principals,  in their  function  as

members  of  the management  board  with  collec-

tive  power  of representation  of the Acquiring

Company  and  in theirfunction  as managing  direc-

tors  with  collective  power  of representation  of  the

Transferring  Company  authorize  and  instruct  the

Representative  to file  the Merger  for  registration

in the  company  register.

The  Principals  undertake  to approve  all that  the

Representative  does  or causes  to  do  in the

2l3



Ausführung  der  in dieser  Urkunde  übertragenen

Vollmachten  und  Berechtigungen  tut  oder  zu tun

veranlasst,  zu genehmigen  und  den  Bevollmäch-

tigten  gegen  alle  und  jegliche  Klagen,  Ansprü-

che,  Kosten  und Haftungen,  die in irgendeiner

Weise  aufgrund  der  Ausübung  oder  Ausführung

der  in dieser  Urkunde  übertragenen  Vollmachten

entstanden  sind,  schad-  und  klaglos  zu halten.

Diese  Vollmacht  unterliegt  österreichischem

Recht,  unter  Ausschluss  der Verweisungsnor-

men,  und bindet  den Bevollmächtigten  und die

Vollmachtgeber  sowie  die rechtlichen  Vertreter,

Rechtsnachfolger  und  Bevollmächtigten  der  Voll-

machtgeber.

Der  Bevollmächtigte  ist vom  Verbot  des  Selbst-

kontrahierens  und  der  Doppelvertretung  ausge-

nommen  und  befugt,  diese  Vollmacht  ganz  oder

zum  Teil  an Dritte  zu übertragen.

Bei allfälligen  Abweichungen  oder  Widersprü-

chen  zwischen  der deutschen  und der engli-

schen  Fassung  dieser  Vollmacht  geht  die

deutsche  Fassung  vor.

exercise  or performance  of the  powers  and  privi-

leges  given  to him in this  document,  and  to indem-

nify  and  hold  harmless  the  Representative

against  any  and  all actions,  claims,  costs  and  lia-

bilities  that  accrue  in any  way  due  to the  execution

or performance  of the powers  given  to him in this

document.

This  Power  of  Attorney  shall  be governed  by and

construed  in accordance  with  Austrian  law, ex-

cluding  its rules  concerning  the conflict  of laws.

This  Power  of  Attorney  shall  be binding  upon  the

Representative  and  the Principals  and  the legal

representatives,  successors  and  assignees  of  the

Principals.

The  Representative  is exempted  from  the prohi-

bition  of self-contracting  and  double  representa-

tion  and  authorised  to delegate  in full,  or in part,

this  Power  of  Attorney  to third  persons.

In case  of any  inconsistency  or discrepancy  be-

tween  the  German  and  the  English  version  of  this

Power  of  Attorney,  the  German  version  shall  pre-

vail  over  the  English  version.

Bregenz,  am/on  20.7.2023

Silvia  Azzali Ralf  Polito
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Beurkundungsreqister Zahl 801/23

am 28.05.1975  (achtundzwanzigsten  Mai neunzehnhundertfünfiind-

D-79761  Waldshut-Tiengen,  Dr.-Schwörer-Straße  25 und --------------

n am 28.05.1971  (achtundzwanzigsten  Mai neunzehnhunderteinund-

1-20124  Milano,  Via Castaldi  Panfilo  Nr. 26. -----------------------------

lie Parteien  erklärt  haben, dass sie den Inhalt  der Urkunde  kennen und

Hiemit  bestätige  ich die Echtheit  der Unterschrift  von

1. Ralf  Polito,  geboren

siebzig),  wohnhaft  in

2. Silvia  Azzali,  gebore

siebzig),  wohnhaft  in

Weiters  bestätige  ich, dass c

deren  Unterfertigung  frei von Zwang  erfolgt.  --------

Bregenz,  am 20.07.2023 (zwanzigsten  Juli zweitausenddreiundzwanzig).

Gebum  m Hohe von 41 l 4,30 entrichtet.

Dt Kurt Zimmetmann,

öffentlicher  Notar, Btegenz



Diese Fotokopie  stimmt  mit  der  mir  vor-
liegenderi  Urschrift/,%r;fortigung/Kopiü,

besteht.  vollkommen  überein

Dr.  Matthias
Notarsubstitut
Dr. Kurt  Z

ngie
offentlichen  Notars

nn, Bregenz



(2)

Gemäß  § 62a  der  Notariatsordnung  wird

festgehalten:  Auf  Ersuchen  der Parteien  folgt  der

Text  dieses Notariatsaktes  in deutscher  und in

englischer  Sprache  in  der  Form  einer

Gegenüberstellung.  Die  Übersetzung  in  die

englische  Sprache  dient  lediglich  zu

Vergleichszwecken.  Die  Parteien  wurden  danüber

belehrt,  dass ausschließlich  der deutschsprachige

Text  verbindlich  ist und  die englische  Übersetzung

nicht  die Kraft  einer  öffentlicheri  Urkunde  hat.

Verschmelzungsvertrag

Dieser  Verschmelzungsvertrag  (der

,,Vertrag")  wird  abgeschlossen  zwischen:

Wolford  Beteiligungs  GmbH,  eine  nach

österreichischem  Recht  errichtete  und

rechtswirksam  bestehende  Gesellschaft  mit

beschränkter  Haftung,  mit  dem  Sitz  in

Bregenz  und  der  Geschäftsanschrift

Wolfordstraße  l, 6900  Bregenz,  eingetragen

im  Firmenbuch  des Landesgerichts  Feldkirch

zu  FN  302831  s (die  ,,übertragende

Gesellschaft");  und

Wolford  Aktiengesellschaft,  eine  nach

österreichischem  Recht  errichtete  und

rechtswirksam  bestehende  Aldiengesellschaft,

mit  dem  Sitz  in  Bregenz  und  der

Geschäftsanschrift  Wolfordstraße  l,  6900

Bregenz,  eingetragen  im  Firmenbuch  des

Landesgerichts  Feldkirch

zu  FN  68605  s (die

,,übernehmende  Gesellschaft").

Die übertragende Gesellschaft und die
übernehmende Gesellschaft nachfolgend
gemeinsam  auch  die  ,,Parteien"  und  einzeln

die,,Partei".

In  accordance  with  § 62a of  the Austrian  Notaries

Act,  it is recorded:  At  the parties  request  the text

of  this  authentic  notarial  act has been  drawn  up in

both  German  and English.  The  translation  of  the

text  into  the English  language  is for  convenience

purposes  only.  The parties  have been informed

that only  the German  text  is legally  binding  and

that the English  text  does not  have the power  of

an authentic  instrument.

Merger  Agreement

This  merger  agreement  (the  "Agreement")  is

concluded  between:

Wolford  Beteiligungs  GmbH,  a private

limited  liability  company  incorporated  and

existing  under  Austrian  law,  with  registered

seat  in  Bregenz,  registered  address  at

Wolfordstraße  1,  6900 Bregenz  registered

with  the  companies'  register  of  the  Regional

Court  Feldkirch  under  FN  302831  s (the

"Transferring  Company");  and

Wolford  Aktiengesellschaft,  a stock

corporation  incorporated  and  existing  under

Austrianlaw,  withregistered  seatinBregenz,

registered  address  at Wolfordstraße  1, 6900

Bregenz  registered  with  the  companies'

register  of the  Regional  Court  Feldkirch

under  FN  68605  s (the  "Acquiring

Company").

The  Transferring  Company  and  the

Acquiring  Company  hereinafter  together  the

"Paföes"  and  each  of  them  a "Parly".
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Präambel Preamble

1.1 Die übernehmende Gesellschaft ist die direkte
Alleingese1lschafterin  der  übertragenden

Gesellschaft.

1.2

1 .3

Die übernehmende Gesellschaft ist eine an der
Wiener  Börse  unter  ISIN  Code

AT0000834007  gelistete  Alctiengesel1schaft.

Das  Grundkapital  der  übernehmenden

Gesellschaft beträgt EUR46.337.596,80 und
ist  auf  9.653.666  Stückaktien  aufgeteilt.  Rund

61%  der  Aktien  werden  von  der  Fosun

Fashion  Group  Wisdom  (Luxembourg)  S.ä  r.l

gehalten.  Ralph  Bartel  hält  rund  29oA der

Aktien  und  1%  der  Alctien  werden  direkt  von

der übernehmenden Gesellschaft selbst
gehalten.  Der  Rest,  sornit  ca. 9%  der  Aktien,

befinden  sich  im  Streubesitz.

Es ist geplant, die übertragende Gesellschaft
im  Wege  der  Verschmelzung  durch

Auföahrne auf die übernehmende Gesellschaft
zu  verschrnelzen.

Vertragsgegenstand

Wolford  Beteiligungs  GmbH  wird  als

übertragende  Gesellschaft  im  Wege  der

Verschmelzung  durch  Aufnae  rnit  der

Wolford  Aktiengesellschaft  als

übennehmende  Gesellschaft  nach  Maßgabe

der  Bestiünungen  der  §§ 96 ff  GmbHG  iVm

§§ 231 f  AktG  iVm  §§ 220  ff  AktG  und  nach

Maßgabe  des 1. Hauptstückes,  Artikel  I des

UmgrStG  up-stream  verscolzen.

The  Acquiring  Company  is the direct  sole

shareholder  of  the  Transferring  Company.

The  Acquiring  Company  is  a stock

corporation  listed  on  the  Vienna  Stock

Exchange  under  ISIN  code  AT0000834007.

The  share  capital  of  the  Acquiring  Company

amounts  to  EUR  46,337,596.80  and  is

divided  into  9,653,666  no-par  value  shares.

Around  61%  of  the  shares  are  held  by  Fosun

Fashion  Group  Wisdom  (Luxembourg)  S.ä

r.l.  Ralph  Bartel  holds  29%  of  the  shares  and

l%  of  the shares  are held  directly  by the

Acquiring  Company  itself.  The  remainder,

approximately  9% of  the shares,  are in free

float.

It is  intended  to merge  the Transferring

Company  into  the Acquiring  Company  by

way  of  a merger  by  absorption.

Object  of  Agreement

Wolford  Beteiligungs  GmbH  as transferring

company  will  be  up-stream  merged  by

absorption  with  Wolford  Aktiengesellschaft

as acquiring  company  according  to  the

provisions  of e1e)96 et seqq. Austrian Private
Limited  Liability  Company  Act

("GmbHG")  in conjunction with §e1220  et
seqq.  Austrian  Stock  Corporation  Act

("AktG")  and  applying  the  First  Main  Part,

Art  I  Austrian  Restrucfüring  Tax  Act

("UmgrStG").
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Obligatorischer  Vertragsinhalt Mandatory  Content  of  the  Agreement

3.1 An  der  Verschmelzung  beteiligte

Gesellschaften  (§ 220  Abs  2 Z 1 AktG)

3.1.1  Übertragende

Beteiligungs

FN  302831  s).

Gesellschaft  ist  Wolford

GmbH  (Sitz  in  Bregenz,

3.1.2  Übernehrnende  Gesellschaft  ist

Aktiengesellschaft  (Sitz  in

FN  68605  s).

Wolford

Bregenz,

3.1.3 Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge
der  Verscelzung  ihre  Satzung  nicht  ändern.

3.1.4 Die übertragende Gesellschaft und die
übernehmende Gesellschaft sind die an der
Verschmelzung  beteiligten  Gesellschaften.

3.2  Übertragungsvereinbarung  (§ 220  Abs  2

Z 2 AktG)

3.2.1 Die übertragende Gesellschaft und die
übernehmende Gesellschaft vereinbaren die
Ubertragung  des  gesamten  Veünögens  der

übertragenden Gesellschaft mit allen Rechten
und  Pflichten  auf  die  übernehmende

Gesellschafl durch Verschmelzung im Wege
der  Gesamtrechtsnachfolge  und  unter

Ausschluss  der  Liquidation  der

übertragenden Gesellschaft. Gemäß
Punkt  3.3 unterbleibt  die Gewäng  neuer

Anteil(H,

Companies  involved  in  the  Merger  (§ 220

para  2 sub-para  1 AktG)

The  transferring  company  is  Wolford

Beteiligungs  GmbH  (registered  seat  in

Bregenz,  FN  302831  s).

The  acquiring  company  is

Aktiengesellschaft  (registered

Bregenz,  FN  68605  s).

Wolford

seat  in

The  Acquiring  Company  will  not  amend  its

articles  of  association  in the course  of  the

merger.

The  Transferring  Company

Acquiring  Company  are  the

participating  in  the  merger.

and  the

comparues

Transfer  Agreement  (§ 220  para  2 sub-

para  2 AktG)

The  Transferring  Company  and  the

Acquiring  Company  agree  on  the  transfer  of

aSsets  and  liabilities  of the  Transferring

Company  in  their  entirety  including  all  rights

and  obligations  by  way  of  universal

succession (Gesamtrechtsnachfolge) to the
Acquiring  Company  through  merger  and  by

way  of  exclusion  of  a liquidation  of  the

Transferring  Company.  According  to clause

3.3 no  new  shares  are  issued.
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3.2.2  Im  Zuge  der  Verschmelzung  werden  daher

insbesondere  die  folgenden  Beteiligungen  der

übertragenden Gesellschaft auf die
übernehmende Gesellschaft übertragen:

hi  the  course  of  the  merger,  therefore,  in

particular  the  following  shareholdings  and

participations  of  the  Transferring  Company

are  transferred  to  the  Acquiring  Company:

Firma  /

Company

Name

Sitz  / Seat Registernummer  /

Registration  Number

Anzahl  an  Aktien  /

Höhe  der

Beteiligung  /

Number  of  Shares

/ Participation  in

the  Share  Capital

Beteiligung

in %  /

Shareholding

in o/o

Wolford  Italia

S.r.l.

Corso  Venezia  n. 36,

20121  Mailand,

Italien

Companies'  Register

of  Milan-Monza,

Brianza-Lodi

10609270151

REA  no. MI-1390800

GeselIschaftskapital

/ Share  Capital:

500,000  EUR

Anteil/Share:  1

IOO%

Wolford

Deutschland

GmbH

Elsa-Brandström-

Straße  7, 33602

Bielefeld.

Deutschland

HRB  43725 Gesellschaftskapital

/ Share  Capital:

260,000  E[TR

Anteil  / Share:  1

IOO%

Wolford

(Schweiz)  AG

Thurgauerstrasse

117,  8152  Glattpark

(Opfikon),  Schweiz

CHE-107.790.987 Gese1lschaftskapital

/ Share  Capital:

200,000  SFR

Anteile/Shares:

200

lOO%

Wolford  Paris

S.a.r.l.

6, boulevard

Montmartre  -

75009  PARIS,

Frankreich

342  020  534  R.C.S,

Paris

Gese1lschaftskapital

/ Share  Capital:

1,525,000  EUR

Anteile  / Shares:

25.000

lOO%

Wolford

London  Ltd.

Suite  A

1st  Floor,  Midas

House

62 Goldsworth  Road

Wokirig,  Surrey

GU21  6LQ,  UK

Company  number:

00747514

Gese1lschaftskapital

/ Share  Capital:

lOO,OOO GBP

Anteile/  Shares:

IOO.OOO

100%

Wolford  Espafia

S.L.

c/ Monte  Esquinza

34 bajo  B,  E-28010

Madrid,  Spanien

N.I.F.:  B80657778

EUID:

ES28065.000472483

Gesellschaftskapital

/ Share  Capital:

60,000  EUR

Anteile/  Shares:

lO.OOO

100%

Wolford

Scandinavia

ApS

Haderslev

Gäska:rgade  32,

6100  Haderslev,

Dänemark

CVR-nummer

40991328

Gesellschaftskapital

/ Share  Capital:

100,OOO  DKK

Anteile/  Shares:

lOO.OOO DKK

100%
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Wolford

America,  Inc.

330 Sevenfö  Avenue,

Suite  1503,  New

York,  NY  lOOO1,

USA

DOS  ID:  2007624 Gesel1schaftskapital

/ Share Capital:

l,OOO,OOO USD

Anteile  / Shares: lO

100%

Wolford

Netherland  B.V.

Pieter  Cornelisz.

Hoottstraat  17 A,

1071BL  Amsterdam,

Niederlande

KvK-nummer

33299851

Gesellschaftskapital

/ Share Capital:

50,000  EUR

Anteile/Shares:

lOO

100%

Wolford  Canada

Inc.

181 Bay  Street,  Suite

1800,  Toronto  ON

M5J  2T9,  Kanada

Corporation  Number

375368-9

Business  Number  (BN)

866450034RC0001

Gesellschaftskapital

/ Share  Capital:

100  CAD

Anteile  / Shares:

lOO

100%

Wolford  Asia

Limited

Flat/RM  2604-6  26/F

Tai  Tung  Building

8 Fleming  Road

Wanchai

Hong  Kong

1046738 Gesellschaftskapital

/ Share Capital:

2,850,000  HKD

Anteile/  Shares:

2.850.000

100%

Wolford

(Shanghai)

Trading  Co.,

Ltd.

Room  3101-107,  No.

138 Huaihai  Middle

Road,  Huangpu

District,  Shanghai,

PRC

9131000058677984XY Gesellschaftskapital

/ Share Capital:

3.000.000  EUR

Anteile  / Shares:

N/A

100%

Wolford

Belgium  N.V.

Roderveldlaan  3

2600  Antwerpen

0427.200.074 Gese1lschaftskapital

/ Share Capital:

124.000  EUR

Anteile/  Shares:

1924

99,95%

3.3  Unterbleiben  einer  Anteilsgewährung

(§§  220  Abs  2 Z 3 und  4 AktG,  §§ 224  Abs

2 Z 1 AktG)

Die übernehmende Gesellschaft hält das
gesamte  Starnmkapital  der  übertragenden

Gesellschaft, weshalb eine Anteilsgewährung
und  eine  Kapitalerhöhung  bei  der

übernehmenden Gesellschaft zur Ausgabe
von  Anteilen  gemäß  § 224  Abs  1 Z 1 AktG

unterbleibt.  Angaben  zum

Umtauschverhältnis  und  Angaben  iSd  § 220

Abs  2 Z 3 und  4 AktG  sind  gemäß  § 232  Abs

1 AktG  nicht  erforderlich,  da keine  neuen

Anteile  ausgegeben  werden.  Bare

Zuzahlungen  finden  nicht  statt.

No  Granting  of  Shares  (§§  220  para  2 sub-

para  3 and  4 AktG,  §§ 224  para  2 sub-

para  1 AktG)

The  Acquiring  Company  holds  all  shares  in

the  Transferring  Company;  therefore,  no  new

shares  shall  be  granted  and no  capital

increase  shall  take  place  at the Acquiring

Company  pursuant  to § 224  para  1 sub-para

1 AktG.  Hence,  particulars  regarding  the

exchange  ratio  and  particulars  in  the  meaning

of  § 220  para  2 sub-para  3 and  4 AktG  are

omitted  pursuant  to § 232  para  1 AktG.  Cash

payments  do not  take  place.
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3.4  Verschmelzungsstichtag,  Rückwirkung,

Schlussbilanz  (§ 220  Abs  2 Z  5 AktG;  § 220

Abs  3 AktG)

3.4.1  VerschmeIzungsstichtag  iSd  (§ 220  Abs  2 Z 5

AktG  und  des § 2 Abs  5 UmgrStG  ist der

31. Dezember  2022  (Tagesablauf).  Der

Verschmelzung  wird  die diesem  Vertrag  als

 in  Kopie  angeschlossene

Schlussbilanz  zum  31. Dezember  2022  der

übertragenden Gesellschaft samt Anhang
zugninde  gelegt.  Der  Versce1zungsstichtag

stimmt  mit  dem  Stichtag  der Schlussbilanz

überein.  Ab  Beginn  des  dem

Verschme1zungsstichtag  folgenden  Tages

gelten  alle  Handlungen  der übertragenden

Gesellschaft als für  Rechnung der
übernehmenden Gesellschaft vorgenornmen.

3.4.2  Festgehalten  wird,  dass  die  übertragende

Gesellschafl eine kleine Gesellschaft iSd
§ 221 Abs  1 UGB  ist,  sodass  eine  Prüfiing  der

Schlussbilanz  nicht  erforderlich  ist.

3.5  Keine  Sonderrechte  (§ 220  Abs  1 Z  6 AktG)

Von der übernehmenden Gesellschaft werden
aktuell  und im  Zuge  der  Verschmelzung

niemandem  besondere  Rechte  iSd  § 220

Abs  1 Z 6 AktG  gewährt.  Es bestehen  im

Zeitpunkt  der  Unterfertigung  dieses

Verschme1zungsvertrags  keine  besonderen

Rechte,  wie  solche  aus  Anteilen  ohne

Stimmrecht,  Vorzugsaktien,

Mehrstimmrechtsanteilen,  Gewinn-

schu1dverschreibungen,  Wandel-  und

Optionsschu1dverschreibungen,  Genuss-

rechtenund  ähnlichenRechtenund  werden  als

Folge  der  Verschmelzung  von  der

übernehmenden Gesellschaft auch nicht

Merger  Date,  Retroactive  Effect,  Closing

Balance  Sheet  (§ 220  para  2 sub-para  5

AktG,  § 220  para  3 AktG)

Merger  date  in  the meaning  of  F§ 220  para  2

sub-para  5 AktG  and  § 2 para  5 UmgrStG  is

31 December  2022  (expiry  of  the day).  The

closing  balance  sheet of  the Transferring

Company  at 31 December  2022,  attached  to

this  merger  agreement  as .,  foüns

the basis  of  this  merger.  The  merger  date

corresponds  with  the  date  of  the  closing

balance  sheet.  As  from  beginning  of  the  day

following  the  merger  date  all  actions  of  the

Transferring  Company  shall  be  deemed

conducted  for  the account  of  the Acquiring

Company.

It  is noted  that  the  Transferring  Company  is a

small  company  within  the  meaning  of  e) 221

para  1 Austrian  Cornmercial  Code,  so that  an

audit  of  the closing  balance  sheet is not

required.

No  Special  Rights  (§ 220  para  1 sub-para  6

AktG)

The  Acquiring  Company  currently  and in

connection  with  the merger  does not  grant

special  rights  within  the  meaning  of  § 220

para  2 sub-para  6 AadG  to anybody.  At  the

time  of  signingthis  merger  agreement  special

rights  do not  exist,  such  as shares  without

voting  rights,  preferred  shares,  shares  with

multiple  voting  rights,  participating  bonds,

convertible  and option  bonds,  participating

instniments  or similar  rights  and no such

special  rights  are granted  by  the Acquiög

Company  in  the  course  of this  merger.

Measures  for  the holder  of  such  rights  are,

therefore,  not  required.
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gewährt.  Maßnahrnen  für  Inhaber  solcher

Rechte  sind  daher  nicht  erforderlich.

3.6  Keine  besonderen  Vorteile  (§ 220  Abs  1 Z  7

AktG)

4.1

Den  GeschäftsführernfV  orständen  der  an der

Verschtnelzung  beteiligten  Gesellschaften

werden  keine  besonderen  Vorteile  iSd § 96

Abs  2 GmbHG  iVm  § 220 Abs  1 Z 7 AktG

gewährt.  Gleiches  gilt  für  Abschluss-  und

sonstige  Pifer.

Positiver  Verkehrswert

Kapitalerhaltung

und

Die übertragende Gesellschaft hat ein
Stammkapital  von  E{JR35.000,  das  zur

Gänze  einbezahlt  ist.  Die  Schlussbilanz

()  der übertragenden Gesellschafl
zum  31. Dezember  2022  weist  ein

buchmäßiges  Eigenkapital  in  Höhe  von

E'UR3.826.231,36  aus.  Dieses  setzt  sich

gemäß  der  Schlussbilanz  zusamrnen  aus

E{JR  35.000  an  Stammkapital,

EUR  16.280.151,78  an  freien

Kapitahiicklagen  und  E{JR  -12.488.920,42  an

Bilanzverlust.  Gebundene  Rücklagen

bestehennicht.  EinpositiverVerkehrswert  des

übertragenen  Vermögens  ist  indiziert.

4.2 Die übertragende Gesellschaft ist weder
überschuldet  noch  zahlungsunfähig.

4.3 Die übernehmende Gesellschaft hat zum
Verschmelzungsstichtag  ein  Grundkapital  von

E{JR  46.337.596,80.  Der  Jabresabschluss  der

übernehmenden Gesellschaft zum
31.Dezember  2022  weist  ein  negatives

buchmäßiges  Eigenkapital  von  EUR  -

2.116.487,72  aus. Dieses  setzt  sich  zusammen

aus  E{JR31.828.852,80  an  Grundkapital,

No  Special  Advantages  (§ 220  para  1 sub-

para  7 AktG)

No  special  advantages  within  the  meaning  of

§ 96 para  2 GmbHG  in conjunction  with

§ 220  para  2 sub-para  7 AktG  are granted  to

the  managing  directors/board  of  directors  of

the companies  participating  in the merger.

The  same  applies  to auditors  of  the  annual

accounts  and  other  auditors.

Positive  Fair  Market  Value  and  Capital

Preservation

The  Transferring  Company  has  a share

capital  of  EUR  35,000,  which  is paid  in in

fiill.  The  closing  balance  sheet  (.  ) of

the  Transferring  Company  as at 31 December

2022  shows  equity  capital  of

EUR  3,826,231.36  . This  is  composed  of

EUR  35,000  of  share  capital,

E{JR  16,280,151,78  of  free  capital  reserves

and E{JR-12,488,920.42  of  balance  sheet

loss.  There  are no  restricted  reserves.  A

positive  fair  value  of  the  transferred  assets  is

indicated.

The  Transferring  Company  is  neither

overindebted  nor  insolvent.

The  Acquiring  Company  as at the merger

date  has  a share  capital  of

E{JR  46,337,596.80.  The  financial

statements  of  the  Acquiring  Company  as at

31 December  2022  show  a negative  book

equity  capital  of  EUR-2,116,487.72.  This  is

composed  of  E{JR31,828,852.80  of  share

capital,  E{JR  1,407,692.48  of  restricted
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4.4

4.5

E{JR  1.407.692,48  an  gebundenen

Kapitalriicklagen,  EUR  1.817.500,00  an

gesetzlichen  Gewinnriicklagen,  E{JR

423.072,00  an Rücklagen  für  eigene  Anteile

und  E'[JR37.593.605,00  an  Bilanzverlust.

Ainfang  2023  hat bei der  übernehmenden

Gesellschaft eine Kapitalerhöhung  durch
Ausgabe  von  2.934.515  neuen  Aktien  im

Nennwert  von  4,80  auf  ein

Gesamtgnindkapital  von  E{JR  46.337.596,80

stattgefunden.  Die  übernehmende

Gesellschaft hat daher ebenfalls einen
positiven  Verkehrswert  und  ist in der  Lage

ihre  eigenenVerbindlichkeiten  sowie  auch  die

Verbindlichkeiten,  die  im  Zuge  der

Verschmelzung  von  der  übertragenden

Gesellschafl übernommen werden, bei
Fälligkeit  zu  begleichen.

Die übernehmende Gesellschaft ist weder
überschuldet  noch  zahlungsunfähig  und  hat

selbst  bei  Außerachtlassung  der Beteiligung

an der übertragenden Gesellschaft einen
positiven  Verkehrswert.

Die  Verschmelzung  hat  keinen

kapitalherabsetzenden  oder

kapitalentsperrenden  Effekt,  da  das

Stammkapital der übertragenden Gesellschaft
nicht  höher  ist als  das  Stammkapital  plus

gebundene  Rücklagen  der  übernehmenden

Gesellschaft.

capital  reserves,  EUR  1,817,500.00  of

stafütory  profit  reserves,  E{JR  423,072.00  of

reserves  for  own  shares  and

E{JR  37,593,605.00  of  balance  sheet  loss.  hi

the  beginning  of  2023,  the  Acquiring

company  has increased  its share  capital  by

issuing  2,934,515  new  shares  with  a nominal

value  of  E'[JR  4.80 each to a total  share

capital  of  E{JR  46,337,596.80.  Therefore,  the

Acquiring  Company  has  a positive  fair  value

and  is in  a position  to settle  its  own  liabilities

as well  as the liabilities  assumed  by the

Transferring  Company  in the course  of  the

merger  as they  fall  due.

The  Acquiring  Company  is  neither

overindebted  nor  insolvent  and  has a positive

fair  market  value  even  ifthe  investment  inthe

Transferring  Company  is disregarded.

The  merger  does  not  have  any  capital

reducing  or  capital  releasing  effect,  since  the

share  capital  of  the  Transferring  Company  is

not  higher  than  the  share  capital  plus

restricted  reserves  of  the  Acquiring

Company.

5.  Genehmigung  durch  die  Approval  by  the  Shareholders'  Assemblies

Generalversammlung/Hauptversammlung

5.1 Die  Zustimmung  der  Hauptversamn'ilung  der

übernehmenden Gesellschaft ist gemäß
§ 232  Abs  1 AktG  nicht  erforderlich.  Der

Vorstand der übernehmenden Gesellschaft
verzichtet  in  {Jbereinstimmung  rnit  § 232  Abs

I,  2 AadG  auf  die  Eirföolung  der  Zustimmung

der  Hauptversarnmlung.

The  approval  of  the shareholders'  assembly

of  the Acquiring  Company  is not  required

pursuant  to § 232  para  1 AktG.  In  accordance

with  § 232  para  1, 2 AktG,  the  management

board  of  the Acquiring  Company  refrains

from  obtaining  the  approval  of  the

shareholders'  assembly.
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5.2

6.1

6.2

6.3

Die  Zustimmung  der  Generalversammlung

der übertragenden Gesellschaft ist gemäß
§ 96 Abs  2 GmbHG  iVm  § 232  Abs  la  AktG

nicht  erforderlich.

Umgründungssteuergesetz,  Abgaben  und

Kosten

Die  Verschmelzung  wird  abgabenrechtlich  als

Verschmelzung  gemäß  Artikel  I  UmgrStG

durchgeführt.  Die  {Jbertragung  des

Vermögens  erfolgt  rnit  den  steuerlichen

Buchwerten,  diese  sind  von  der

übernehmenden Gesellschaft fortzuführen
(§ 3 Abs  1 UmgrStG).

Im Vermögen der übertragenden Gesellschaft
befinden  sich keine  Grundstücke  iSd  § 2

Grunderwerbsteuergesetz.  Die

Verschmelzung  führt  auch  nicht  zu  einer

Übertragung  von  mindestens  95 %  aller

Anteile  am  Gese1lschaftsvermögen  einer

Gesellschaft,  die  solche  Grundstücke  hält,  und

auch  nicht  zur  Vereinigung  von  mindestens

95 % der  Anteile  an solch  einer  Gesellschaft

in  der  Hand  eines  Erwerbers  oder  einer

körperschaftsteuer1ichen

Unternehmensgruppe.  Gninderwerbsteuer

und Grundbuchseintragungsgebühren  fallen

somit  nicht  an.

Auf  Grund  dieses  Vertrages  allenfalls

anfallende  Verkemssteuern  sowie

Gerichtsgebühren,  ferner  alle  anderen  Kosten,

die  mit  dem  Abschluss  dieses

Versce1zungsvertrags  oder  der

Durchfiförung  im  Zusammenhang  stehen,

trägt die übernehmende Gesellschaft.

The  approval  of  the shareholders'  assembly

of  the  Transferring  Company  is not  required

pursuant  to  § 96  para  2 GmbHG  in

conjunction  with  § 232  para  la  AktG.

Austrian  Restructuring  Tax  Act,  Taxes

and  Costs

For  tax  law  purposes  the  merger  is treated  as

a merger  pursuant  to  Article  I Austrian

Restructuring  Tax  Act.  The  assets  are

transferred  at their  book  values  for  tax

purposes,  which  are to be continued  by  the

Acquiring  Company  (§ 3 para  1 UmgrStG).

The  Transferring  Company  does  not  hold  any

real  estate  in the meaning  of  § 2 Austrian

Real  Estate  Transfer  Tax  Act.  Further,  the

merger  does  not  result  in the  transfer  of  at

least  95%  of  all  shares  in  corporate  assets  of

a company  holding  such  real  estate,  nor  does

it result  in  the  unification  of  at least  95%  of

the  shares  in  such  a company  in  the  hands  of

the acquirer  or a group  of  companies  for

corporate  tax  purposes.  Hence,  the merger

does  not  trigger  any  real  estate  transfer  tax

("Grundersverbsteuer")  or  real  estate

registration  duties

("Grundbuchseintragungsgebühren"').

Transfer  taxes,  if  any,  and  court  fees  which

arise,  as well  as all other  costs  arising  in

connection  with  the  conclusion  and

implementation  of  this  merger  agreement

shall  be  borne  by  the  Acquiring  Company.
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Sonstiges Miscellaneous

7.1

7.2

7.3

7.4

Diesem  Vertrag  ist  als integrierter  Bestandteil

als   die  Schlussbilanz  der

übertragenden Gese[[schaft zum
31.  Dezember  2022  angeschlossen.

Da sich  der gesamte  Geschäftsanteil  an der

übertragenden Gesellschaft direkt in derHand
der übernehmenden Gesellschaft befindet,
sind  Angaben  über  den  Umtausch  der  Anteile

(§  220  Abs  2 Z  3 und  4  AktG),

Verschmelzungsberichte  der

Geschäftsführer/Vorstände  (§§  220aund  221a

Abs  2 Z 4 AktG),  Pifung  der  Verschmelzung

durch  die Verschmelzungsprüfer  (§§ 220b

und  221a  Abs  2 Z 5 AktG)  und  die  Pifung

sowie  Berichterstattung  durch  Aufsichtsräte

(§§ 220c  und  221a  Abs  2 Z 6 AktG)  gemäß  §

232  Abs  1 AktG  nicht  erforderlich.

Im  Übrigenwird  auf  alle  weiteren  dispositiven

Erfordernisse  für  die  beschlossene

Verscbmelzung  verzichtet,  soweit  hierauf

nicht  bereits  ausdicklich  verzichtet  worden

ist.

Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieses

Verscbn'ielzungsvertrags  aufgnund

gesetzlicher  Bestimmungen  nicht

rechtswirksam  sein  oder  ungültig  werden,  so

wird  hierdurch  die  Gültigkeit  der übrigen

Vertragsbestimrnungen  nicht  beihrt.  Die

Vertragsparteien  verpflichten  sich, anstelle

der nicht  rechtswirksamen  oder  ungültigen

Bestimmungen  solche  zu  beschließen,  die

demwirtschaftlichen  Zweck  derunwirksamen

oder  ungültigen  Bestimmungen  am nächsten

kommen.  Dasselbe  gilt,  wenn  sich  bei der

Durchführung  dieses  Vertrages  eine

ergänzungsbedürftige  Lücke  offenbart.

Attached  to  this  agreement  as an  integral  part

as . is the closing  balance  sheet  of

the  Transferring  Company  as of

31 December  2022.

Since  the  Acquiring  Company  holds  all

shares  in  the  Transferring  Company,

information  on  the  exchange  of  shares  (§ 220

para  2 sub-para  3 and 4 AktG),  merger

reports  by  the managing  directors/board  of

directors  (§§ 220a  and  221a  para  2 sub-para

4 AktG),  exarnination  of  the  merger  by  the

merger  auditors  (§§ 220b  and  221a  para  2

sub-para  5 AktG)  and  the examination  and

reporting  by  supervisory  boards  (§§ 220c  and

221a  para  2 sub-para  6 AktG)  are  not

required  pursuant  to § 232  para  l AktG.

In all  other  respects,  all  further  dispositive

requirements  for  the resolved  merger  are

waived,  insofar  as they  have  not  already  been

expressly  waivexl.

In case any one or more  of  the provisions

contained  in  tbis  merger  agreement  shall  be

or become  invalid,  illegal,  or  unenforceable

in  any  respect,  the  validity,  legality  or

enforceability  of  the remaining  provisions

contained  herein  shall  not in any way  be

affected  or impaired  thereby.  In  lieu  of  the

invalid,  illegal,  or unenforceable  provision,

this  merger  agreement  shall  be applied  in a

reasonable  maru'ier,  wich,  so far  as legally

permissible,  comes  as close  as possible  to the

application  of  what  the  parties  intended,

according  to the spirit  and purpose  of  this

merger  agreement.  This  shall  apply  mutatis
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7.5

7.6

Diese  Verschmelzungsvertrag  unterliegt

österreichischem  Recht,  unter  Ausschluss  der

Verweisungsnormen  des  österreichischen

internationalen  Privatrechts.

Dieser  Verschme1zungsvertrag  wurde  auf

Deutsch  errichtet;  für  Arbeitszwecke

angefertigte  {Jbersetzungen,  insbesondere  die

nebenstehende  englische  'Ubersetzung,  haben

keinen  Einfluss  auf  die  Vertragsauslegung.

mutandis  in  the  event  of  a contractual  gap  in

the  merger  agreement.

This  merger  agreement  shall  be governed  by

the laws  of  Austria,  excluding  the Austrian

Conflict  of  Laws  Rules  of  Private

International  Law.

This  merger  agreement  was  prepared  in

German.  Any  translations,  in  particular  the

English  translation  herein,  produced  for

convenience  purposes  only  shall  have  no

impact  on the interpretation  of  the merger

agreement.
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Bregenz,  am  / on  27.7.2023

Wolford  Beteiligungs  GmbH

/"""  ua!<iito
[aufgnind  der  Vollmacht  vom  / on  the  basis  of  the  power  of  attorney  dated  20.7.2023]

Wolford  Aktiengesellschaft

olito

[aufgnind  der  Vollmacht  vom  / on  the  basis  of  the  power  of  attorney  dated  20.7.2023]

ap, ßte

k.  :!';a::':-'iri -s - '#-,
Notarsubstitüt des offentlic!"en No;ars
Dr.  Kurt Zimmermann, Bregenz
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Ja  h  r  e  s  a  b  sc  h  I u  s  s

zum  31. Dezember  2022

Wolfürd  Beteiiigun  gs  Grn  bH

Wolfordstraße  1

6900  Bregenz

:.l  IYl*]  r  l!1  r  J H  :1  :l  r

Beilage.  /  I



Wolford  Beteiligungs  GmbH

Aktiva

A.  Anlagevermogen

I. Finanzanlagen

1. Anteile  an verbundenen  Unternehmen

2. Ausleihungen  an verbundene  Unternehmen

B.  Umlaufvermögen

I. Forderungen  und  sünstige  Vermogensgegenstände

1. Forderungen  aus Lieferungen  und  Leistungen

II. Guthaben  bei Kreditinstituten

Summe  Aktiva

-)Il  2. l- }

zum  31.12.2022

31.12.2022

€

31.12.2021

€

Passiva

6.882.87  4,89

O,Oü

6.882.87  4,89

6.882.87  4,89

O.OO

6.882.87  4,89

A.  Eigenkapital

I. eingefordertes  Stammkapital
übernommenes  Srammkaprkal
einbezahlres Skammkapt[al

II. Kapitalrücklagen

1. nicht  gebundene

III. Bilanzverlust
davon Verlus[vomag

11 .888.38 11 .888.38
B.  Verbindlichkeiten

1.303,12

13.191,50

6.896.066,39

1 .432,96

13.321  ,34

6.896.196,23

1. Verbindlichkeiten  gegern)ber  verbundenen  Unternehmen
davün mit  eiiier  ResUaufzei[ von bis zu sinem Jahr

davün mft gtner Resrlaufzert vün brs zu elnem Jahr

Summe  Passiva

31.12.2022

€

35.000,00
3S.000.00
as.üüo,oo

16.280.151,78

-12.488.920.42
-12.4  5 5. 7 36.58

3.826.231,36

3.069.835.03
3.069.835,(]3
3.069.8.?5.03

6.896.066.39

31.12.2C)21

€

35.000,00
35.000.OQ
3 5.(H:1ü,0ü

16.280.151,78

-12.455.736.58
-12.421.92  8.93

3.859.415,20

3.036.781  .03
3.0M.781,03
31JM.781,03

6.896.196.23



Wolford  Beteiligungs  GmbH

1.  sonstige  betriebliche  Aufwendungen

2.  Zwischensumme  aus  Z 1 bis  1 (Betriebsergebnis)

3.  Zinsen  und  ähnliche  Aufwendungen
davon betreffend  verbundene  Unternehmen

4.  Zwischensumme  aus  Z 3 bis  3 (Finanzergebnis)

5.  Ergebnis  vor  Steuern  (Summe  aus  Z 2 und  Z 4)

6.  Ergebnis  nach  Steuern

7.  Jahresfehlbetrag

8. Verlustvortrag aus dem Vo0ahr

Gewinn-  und  Verlustrechnung

01.01.2022  bis 31.12.2022

2022

€

-129,84

-129,84

- 33.054,00
-33.054,00

-33.054,00

- 33.183,84

-33.183,84

- 33.183,84

-12.455.736,58

2021

€

-478,20

- 478,20

- 33.329,45
-as.s;g,zs

-33.329,45

- 33.807,65

- 33.807,65

- 33.807,65

-12.421  .928,93

9.  Bilanzverlust -12.488.920,42  -12.455.736,58



ANLAGENSPIEGEL

Wolford  Beteiligungs  GmbH zum  31.12.2022

A.  Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

1.  Anteile  an verbundenen  untemehmen

Stand

O1 .ü1 .2022
€

1C1.414.898,50

Anschaffungs-/HersteIIungskosten
Zugange  Abgange  Umbuchungen  Stand

31.12.2022

€ € € €

kumuliene  Abschreibungen
Stand  Abschreibungen  Zuschieibungen  Abgange

Ü1 .ü1 .2022
€ € € €

Stand

31.12.2022
€

Buchwerte

Stand  Stand

01.01.2022  31.12.2022
€ €

O,OCI O,OO O,€)0  1ü.414.898,5ü  3.532.023,61 O,OO O,OO O,OO 3.532.ü23,61  6.882.874,89  6.882.874,89

2.  Ausleihungen  an verbundene  Unternehmen

SUMME  ANLAGENSPIEGEL

700.000.00

11.114.898,50

O,OO O,Oü  700.000,00  70ü.00ü.C1

O,Oü  11.114.898,50  4.232.023,61

O,OO O,OO 700.000.00  0.OO  O.OO

O.OO O.OO 4.232.023.61  6.882.874.89  6.882.874.B9

Gefertigt  gemäß § 54 NO
Dr.  Mattbäas  Läng!e
Notarsubstitut  des öffentlichen Notars
[)r.  Kurt  Zimmermann,  Bregenz
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am? rWl  /  urqi» WIRTSCHAFTSPRüFER

Allgemeine

Auftragsbedingungen

für  WirtschafistreuhandberuTe

(AAB  2018)

Empfühlen  vom  Vorstand  der  Kammer  der  Steuerberatet  und
Wirtschaffsprüfer  zuletzt  mit  Beschluss  vom 18.04.2018

Präambel  und Allgemeines

(1) Auftrag  im Sinne  dieser  Bedingungen  meint  jeden  Vertrag  übet  vüm zur
Ausübung  eines  Wirkschaftstreuhandberufes  Beret.htigten  in Ausübung
dieses  Berufes  zu erbringende  Leistungen  (süwohl  faktische  Tätigkeiten  als
auch  die  Besorgung  oder  Durchff)hrung  von  Rechtsgeschäfien  oder
Rechtshandlungen,  jeweils  im Rahmen  der §§  2 oder 3 Wktschafis-
treuhandberufsgesetz  2ü17  (WTBG  2017). Die Parkeien  des Auftrages
werden  in Folge  zum einen,,Auftragnehmer",  zum anderen,,Aufüaggeber'
genannt).

(2) Diese  Allgemeinen  Auftragsbedingungen  für Wktschaffstreuhandberufe
gliedern  sich in zwei  Teile:  Die Auftragsbedingungen  des l. Teiles  gelten  für
Aufträge,  bei denen  die Auftragserteilung  zum Betrieb  des Unternehmens
des Auftraggebers  (Llntemehmer  iSd KSchG)  gehörk. Für Verbraucher-

gest.häffe  gemäß  KonsumentenschuJeseh  (Bundesgesetz  vom
8.3.1979/BGBI  Nr.140  in der derzeit  gültigen  Fassung)  gelten  sie insoweit
derll.  Teil  keine  abweichenden  Bestimmungen  für  diese  enthält.

(3) Im Falle  der  lJnwirksamkeit  einer  einzelnen  Bestimmung  ist diese  durch
eine wirksame,  die  dem  angestrebten  Ziel möglichst  nahe kommt,  zu

I.TEIL

1. umfang  und Ausführung  des  Auftrages

(1) Der  llmfang  des Auflrages  ergibt  sich in der  Regel  aus der  schriftlichen
Auftragsvereinbarung  zwischen  Auftraggeber  und Auftragnehmer.  Fehlt
diesbezüglk.h  eine  detaillierte  sch;ffliche  Auflragsvereinbarung  gilt im
Zweifel  (2)-(4):

(2)  Bei  Beauftragung  mit  Steuerberatungsleistungen  umfasst  die
Beratungstätigkeit  folgende  Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung  der Jahressteuererklärungen  für die Einkommen-  oder
Körperschaftsteuer  sowie  Umsat=steuer  und zstvar auf Grund der vüm
Auftraggeber  vürzulegenden  oder  (bei efüsprechender  Vereinbarung)  vüm
Auffragnehmer  erstellten  Jahresabschlüsse  und sonstiger,  für die Besteue-
rung erTorderlichen  Aufstellungen  und Nachweise.  Wenn  nicht  ausdfflcklich
anders  vereinbark,  sind die für die Besteuerung  efürderlichen  Aufstellungen
und Nachweise  vom  Aufkraggeber  beizubringen.
b) Prüfung  der  Bescheide  zu den unter  a) genannten  Erklärungen.
c) Verhandlungen  mit den Finanzbehörden  im Zusammenhang  mit den
unter  a) und b) genannten  Erklärungen  und Bescheiden.
d) Mitwirkung  bei Betriebsprüfungen  und Auswertung  der Ergebnisse  von
Betriebsprüfungen  hinsichtlich  der  unter  a) genanfüen  Steuern.
e) Mitwirkung  im RechtsmittelverTahren  hinsichtlich  der unter  a) genannten
Steuern.
Erhält  der  Aufkragnehmer  ffir  die  laufende  Steuerberatung  ein
Pauschalhonorar,  so  sind  mangels  anderweitiger  scmlfllicher
Vereinbarungen  die unter  d) und e) genannten  Tätigkeiten  gesündert  zu
honorieren.

(3)  Soweit  die  Ausarbeitung  von  einer oder  mehreren  Jahressteuer-

erklärung(en)  zum übernümmenen  Auftrag  zählI  gehört  dazu nk.ht die
Überprüfung  etwaiger  besünderer  buchmäßiger  Vüraussetzungen  sowie  die
Prfifung,  üb alle  in Betracht  kommenden  insbesondere  umsatsteuer-
rechtlichen  Begünstigungen  wahrgenommen  worden  sind, es sei denn,
hierüber  besteht  eine  nachweisliche  Beaufüagung.

(4) Die Verpflichtung  zur  Erbringung  anderer  Leistungen  gemäß  §§ 2 und 3
WTBG  2017  bedarT  jedenfalls  nachweislich  einer  gesünderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende  Absäte  (2) bis (4) gelten nicht  bei Sachverständigen-
tätigkeit.

(6) Es  bestehen  keinerlei  Pflichten  des Auftragnehmers  zur Leistungs-
erlringung,  Warnung  oder Aufklärung  über den umfang  des Auffrages
hinaus.

(7) Der  Auftragnehmer  ist berechtigt,  sich zur Durchführung  des Auftrages
geeigneter  Mitarbeiter  und sünstiger  Efüllungsgehilfen  (Subunternehmer)
zu bedienen,  als auch  sich bei der  Dutchfühtung  des  Aufttages  durch  einen
Berufsbefugten  substituieren  zu  lassen.  Mltarbeiter  im Sinne  dieser
Bedingungen  meint  alle Personen,  die den Auftragnehmer  auf  regelmäßiger
oder  dauerhafter  Basis  bei seiner  betrieblichen  Tfüigkeit  unterstühen,
unabhängig  von der  Ark der  rechtsgeschäfllichen  Gtundlage.

(8) Der Aufüagnehmer  hat bei der Erbringung  seiner  Leistungen  aus-
schließlich  österreichisches  Recht  zu betüt.ksichtigen;  ausländisches  Recht
ist nur bei ausdrücklichet  schriftlicher  Vereinbarung  zu berOt.ksichtigen.

(9) Änderk  sich die Rechtslage  nach Abgabe  der abschließenden  schrif-
tlichen  als auch mündlichen  beruflichen  Äußerung,  so ist der  Aufftagnehmer
nicht verpflichtet,  den Auflraggeber  auf Änderungen  oder sich daraus
ergebende  Folgen  hinzuweisen.  Dies gilt auch  für in sich abgeschlossene
Teile  eines  Auftrages.

(10) Der Auftraggeber  ist verpflichtet  dafür  Sorge  zu tragen,  dass die von
ihm zur VerTügung  gestellten  Daten  vom Aufüagnehmer  im Rahmen  der
Leistungserbringung  verarbeitet  werden  dürTen.  Diesbezüglich  hat der
Aufüaggeber  insbesondere  aber  nicht ausschließlich  die  anwendbaren

datenschutz-  und arbeitsrechtlichen  Bestimmungen  zu beachten.

(11 ) Bringt  der  Auftragnehmer  bei einer  Behörde  ein Anbnngen  elektronisch
ein, so handelt  er -  mangels  ausdrücklicher  gegenteiliger  Vereinbarung  -
lediglich  als  Bote  und  stellt dies  keine  ihm  oder einem  einreichend
Bevollmächtigten  zurechenbare  Willens-  oder  Wissenserklärung  dar.

(12)  Der  Auftraggeber  verpflichtet  sich,  Personen,  die  während  des
Auftragverhältnisses  Mitarbeiter  des  Aufltagnehmers  sind  oder waren,
während  und  binnen  eines  Jahres  nach  Beendigung  des  Auftrags-
verhältnisses  nicht  in seinem  Unternehmen  oder  in einem  ihm
nahestehenden  Llnternehmen  zu beschäffigen,  widtlgenfalls  er sich zur
Bezahlung  eines Jahresbezuges  des übernommenen  Mitarbeiters  an den
Aufüagnehmer  verpflichtet.

2. Aufklärungspflicht  des  Auftraggebers;  Vollständigkeitserklärung

(1 ) Der  Auftraggeber  hat dafür  zu sorgen,  dass dem Auflragnehmer  auch
ohne  dessen  besondere  Aufforderung  alle  für die Ausführung  des Auffrages
notwendigen  Unterlagen  zum vereinbarken  Termin  und in Ermangelung
eines  sok.hen  rechtzeitig  in geeigneter  Form vorgelegtwerden  und ihm vün
allen  Vürgängen  und  Umständen  Kenntnis  gegeben  wird, die für die
Ausführung  des Auffrages  von Bedeutung  sein können.  Dies gilt auch für
die Unterlagen,  Vürgänge  und umstände,  die erst während  der Tätigkeit
des Auflragnehmers  bekannt  werden.

(2) Der  Auftragnehmer  ist berechtigt,  die ihm erteilten  Auskünfte  und über-
gebenen  Unterlagen  des Auftraggebers,  insbesondere  Zahlenangaben,  als

nchtig  und vollständig  anzusehen  und dem  Auftrag  zu Grunde  zu legen.  Der
Auftragnehmer  ist ohne gesonderten  schrifflichen  Auftrag  nicht  verpflichtet.
Llnrk.htigkeiten  fest zu stellen.  Insbesündere  gilt dies auch für die Rich-
tigkeit  und Vollständigkeit  vün Rechnungen.  Stellt  er allerdings  Unrichtig-
keiten  fest, so hat er dies dem Auftraggeber  bekannt  zu geben.  Er hat im
Finanzstrafvefahren  die Rechte  des Auffraggebers  zu wahren.

(3) Der  Aufüaggeber  hat dem Auffragnehmer  die Vollständigkeit  der vorge-
legten Unterlagen  süwie der gegebenen  Auskünfte  und Erklärungen  im
Falle von Prüfungen,  Gutacfüen  und Sachvetständigentätigkeit  schriftlich  zu
bestätigen.

(4) Wenn  bei der Erstellung  von Jahresabschlüssen  und anderen  Ab-
schlüssen  vom Auflraggeber  erheblk.he  Risiken  nicht bekannt  gegeben
worden  sind,  bestehen  für den Auftragnehmer  insoweit  diese Risiken
schlagend  werden  keinerlei  Ersatzpflichten.

(5) Vom  Auffragnehmer  angegebene  Termine  und Zeitpläne  für die Fertig-
stellung  von Prüdukten  des Auffragnehmers  oder  Teilen  davon  sind best-
mögliche  Schähungen  und, sofern  nicht  anders  schriftlich  vereinbark,  nicht
bindend.  Selbiges  gilt für etwaige  Honorarschätungen:  diese  werden  nach
bestem  Wissen  erstellt;  sie sind  jedoch  stets  unverbindlich.

(6) Der  Auftraggeber  hat dem  Aufkragnehmer  jeweils  aktuelle  Kontaktdaten
(insbesondere  Zustelladresse)  bekannt  zu geben.  Der  Aufkragnehmer  daf
sich bis zut  Bekanntgabe  neuer  Kontaktdaten  auf  die Gültigkeit  der  zultttzt
vom  Auftraggeber  bekannt  gegebenen  Kontaktdaten  verlassen,  insbe-
sündere  Zustellung  an die zuletzt  bekannt  gegebene  Adresse  vomehmen
lassen.



3. Sicherung  der  Unabhängigkeit Nutzung  der  schriftlichen  Zustimmung  des  Aufüagnehmets.

(1) Der  Auftraggeber  ist verpflichtet,  alle Vorkehrungen  zu treffen,  um zu
verhindern,  dass die Unabhängigkeit  det Mitarbeiter  des Auftragnehmers
gefährdet  wird, und hat selbst  jede Gefährdung  dieser  Unabhängigkeit  zu
unterlassen.  Dies gilt insbesondere  für Angebote  auf Anstellung  und für
Angebüte,  Aufträge  auf  eigene  Rechnung  zu übernehmen.

(2) Der  Auftraggeber  nimmt  zur Kenntnis,  dass  seine  hierTür notwendigen
personenbezogenen  Daten süwie Art und umfang  inklusive  Leistungs-
zei)raum  der zwischen  Auftragnehmer  und  Auftraggeber  vereinbarken
Leistungen  (sowohl  Prüfungs-  als auch Nicht-  prüfungsleistungen)  zum
Zweck  der Überprüfung  des Vorliegens  von Befangenheits-  oder Aus-
schließungsgründen  und  lnteressenküllisionen  in einem  allfälligen
Netzwerk,  dem der Aufkragnehmer  angehörk,  verarbeitet  und zu diesem
Zwet.k  an die übrigen  Mitglieder  dieses  Netzwerkes  auch  ins Ausland  über-
mittelt  werden.  HierTür entbindet  der  Auftraggeber  den Auftragnehmer  nach

dem DatenschuJesetz  und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 WTBG 2017
ausdrücklich  von dessen  Verschwiegenheitspflicht.  Der  Auffraggeber  kann
die Entbindung  von der  Verschwiegenheitspflicht  jederzeit  widerrufen.

4. Berichterstatkung  und Kommunikation

(1) (Berk.hterstattung  durch  den Auftragnehmer)  Bei Prüfungen  und Gut-
achten  ist, soweit  nichts  anderes  vereinbark  wurde,  ein schrifllicher  Bencht
zu erstatten.

(2) (Kommunikation  an den Auftraggeber)  Alle aufüagsbezogenen  Aus-
künffe  und Stellungnahmen,  einschließlich  Berk.hte,  (allesamf  Wissens-
etklärungen)  des Auftragnehmers,  seiner  Mitarbeiter,  sonstiger  ErTüllungs-
gehilfen  oder  Substitute  (,berufliche  Äußerungen")  sind nur dann  verbind-
lich, wenn  sie schriftlich  erTolgen.  Berufliche  Außerungen  in elektronischen
Dateiformaten,  welche  per  Fax  üder  E-Mail  oder unter Verwendung
ähnlicher  Formen  der  elektronischen  Kümmunikation  (spek.her-  und
wiedergabefähig  und  nicht mündlich  dh zB SMS aber nicfü Telefon)
erTolgen, übermittelt  oder  bestätigt  werden,  gelten  als schriftlk.h:  dies gilt
ausschließlich  für berufliche  Äußerungen.  Das Risiko  der Etteilung  der
betuflichen  Äußerungen  durch  dazu  Nichtbefugte  und das Risiko der

Übersendung  dieser  trägt  der  Auflraggeber.

(3) (Kommunikation  an den Auffraggeber)  Der  Auflraggeber  stimmt  hiermit
zu,  dass  der  Auftragnehmer  elektronische  Kommunikation  mit dem
Auftraggeber  (zB via E-Mail)  in unverschlüsselter  Form  vornimml  Der  Auf-
traggeber  erklärt, über  die  mit der Verwendung  elektronischer  Kom-
munikatiün  verbundenen  Risiken  (insbesondere  Zugang,  Geheimhaltung,
Veränderung  von Nach;chten  im Zuge  der  Übermittlung)  informiert  zu sein.
Der Aufkragnehmer,  seine  Mitarbeiter,  sonstigen  Erfüllungsgehilfen  oder
Substitute  haften nicht für Schäden,  die durch die Verwendung  elek-
tronischer  Kommunikationsmittel  verursacht  werden.

(4) (Kommunikation  an den Auffragnehmer)  Der  Empfang  und die Weiter-
leitung  vün Informationen  an den Aufkragnehmer  und seine  Mitarbeiter  sind
bei Verwendung  von Telefon  - insbesondere  in Verbindung  mit auto-
matischen  Anrufbeantwortungssystemen,  Fax, E-Mail  und anderen  Formen
der elektronischen  Kommunikation  - nicht  immer  sichergestelll  Aufträge
und wichtige  Informationen  gelten  daher  dem Auftragnehmer  nur dann  als
zugegangen,  wenn  sie  auch  physisch  (nicht  (fern-)mündlich  üder
elektronisch)  zugegangen  sind, es sei denn, es wird im Einzelfall  der
Empfang  ausdrücklich  bestfüigt.  Automatische  Ubermifüungs-  und Lese-
bestfüigungen  gelten  nicht  als  solche  ausdrücklichen  Empfangs-

bestäUgungen.  Dies gilt  insbesondere  für die Übermittlung  von Bescheiden
und  anderen  Infürmationen  über  Fristen.  Kritische  und wichtige  Mit-
teilungen  müssen  daher  per Post oder Kurier  an den Auftragnehmer
gesandt  werden.  Die  Übergabe  vün  Schriftstücken  an Mitarbeiter
außerhalb  der  Kanzlei  gilt  nicht  als Llbergabe.

(5) (Allgemein)  Schriftlich  meint  insoweit  in Punkt  4 (2) nk.ht anderes
bestimmt,  Schriftlichkeit  iSd § 886 ABGB  (Llnterschrifllichkeit).  Eine fort-
geschrittene  elektronische  Signatur  (Art. 26 elDASVO,  (ElJ) Nr. 010/2ü14)
efüllt  das  Erfordernis  der  Schrifllk.hkeit  iSd  § 886  ABGB  (unter-
schnftlichkeit),  soweit  dies  inneföalb  der  Parkeiendisposition  liegt.

(6) (Werbliche  Information)  Der  Auftragnehmer  wird dem  Auffraggeber  wie-
derkehrend  allgemeine  steuerrechtliche  und  allgemeine  wirtschafts-
rechtliche  Informationen  elektronisch  (zB per E-Mail)  übermitteln.  Der  Auf-
traggeber  nimmt  zut Kenntnis,  dass  er das Recht  hat, der Zusendung  von
Direkfüverbung  jederzeit  zu widersprechen.

5. Schut  des geistigen  Eigentums  des Auftragnehmers

(1 ) Der  Auftraggeber  ist verpflichtet,  dafür  zu sürgen,  dass die im Rahmen
des Auftrages  vom Auffragnehmer  erstellten  Berichte,  Gutachten,  Organi-

sationspläne,  Enhvütfe,  Zeichnungen,  Berechnungen  und dergleichen  nur
für Auftragszwet.ke  (z.B. gemäß  § 44 Abs 3 EStG 1988) vetwendet
werden.  Im Llbt1gen bedaf  die Weitergabe  schriftlicher  als auch  mündlicher
beruflicher  Äußerungen  des  Aufkragnehmers  an einen  Dntten  zur

(2) Die Verwendung  schriftlicher  als auch mündlicher  beruflicher  Äuße-
rungen  des Auftragnehmers  zu Werbezwecken  ist unzulässig;  ein Verstoß
betechtigt  den Auftragnehmer  zur fristlüsen  Kündigung  aller noch nicht
durchgeffiMen  Auffräge  des  Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer  verbleibt  an seinen  Leistungen  das lJrhebetrecht.
Die Einräumung  vün  Werknutzungsbewilligungen  bleibt  der  schrifllichen  Zu-
stimmung  des Aufkragnehmers  vorbehalten.

6. MängelbeseiUgung

(1 ) Der  Auftragnehmer  ist berechtigt  und verpflichtet,  nachträglich  hervor-
kommende  lJnrichtigkeiten  und Mängel  in seiner  scYfllichen  als auch
mündlichen  beruflichen  Äußerung  zu  beseitigen,  und verpflk.htet,  den
Auftraggeber  hiervon  unverzüglk.h  zu verständigen.  Er ist beret.füigt.  aut.h
über die  utsprfingliche  berufliche  Außerung  informiette  Dritte von der
Änderung  zu verständigen.

(2) Der Auftraggeber  hat Anspruch  auf die kostenlose  Beseitigung  von

Unrichtigkelten,  sofem  diese durch den Aufüagnehmer  zu verkreten  sind;
dieser  Anspruch  erlischt  sechs Monate  nach erbrachter  Leistung  des
Auftragnehmets  bzw. - falls eine schriftlk.he  berufliche  Außerung  nicht
abgegeben  wird - sechs Monate  nach Beendigung  der beanstandeten
Tfüigkeit  des Auffragnehmers.

(3) Der Auftraggeber  hat bei Fehlschlägen  det Nachbesserung  etwaiger
Mängel  Anspruch  auf Minderung.  Soweit  darüber  hinaus  Schadenersatz-
ansprüche  bestehen,  gilt Punkt  7.

7. Haftung

(1) Sämtliche  Haffungsregelungen  gelten  für  alle  Streitigkeiten  im
Zusammenhang  mit  dem  Auftragsverhältnis,  gleich  aus  welchem
Ret.htsgrund.  Der Auffragnehmer  haftet  für Schäden  im Zusammenhang
mit dem Auffragsverhältnis  (einschließlich  dessen  Beendigung)  nur bei
Vorsatz  und grober  Fahrlässigkeit.  Die Anwendbarkeit  des § 1298  Satz  2
ABGB  wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober  Fahrlässigkeit  beträgt  die Ersatpflicht  des Auftrag-
nehmers  höchstens  das zehnfache  der Mindesfüersk.herungssumme  der
Berufshaftpflichfüersicherung  gemäß  § 11 Wirkschaftstreuhandberufsgesetz
2C)17 (WTBG  2ü17)  in der  jeweils  geltenden  Fassung.

(3) Die Beschränkung  der Haftung  gemäß  Punkt  7 (2) bezieht  sich auf  den
einzelnen  Schadensfall.  Der einzelne  Schadensfall  umfasst  sämtliche  Fol-
gen einer  Pflk.htverlet=ung  ohne  Rücksicht  darauf,  üb Schäden  in einem
oder  in mehreren  aufeinander  folgenden  Jahren  entstanden  sind.  Dabei  gilt
mehtfaches  auf glek.her  oder glek.hartiger  Fehlerquelle  beruhendes  Tun
oder Unterlassen  als eine einheitliche  Pflk.htverletzung,  wenn  die betref-
fenden  Angelegenheiten  miteinandet  in rechtlichem  und wirtschafflk.hem
Zusammenhang  stehen.  Ein einheitlicher  Schaden  bleibt ein einzelner
St.hadensfall,  auch wenn er auf mehreren  Pflichfüetletzungen  beruhl
Welters  ist, außer  bei vorsätzlicher  Schädigung,  eine Haftung  des Auftrag-
nehmers  für entgangenen  Gewinn  sowie Begleit-,  Folge-. Neben  oder
ähnlk.he  Schäden,  ausgeschlüssen.

(4) Jeder  Schadenersatzanspruch  kann nur innerhalb  von sechs  Münaten
nachdem  der oder  die Anspruchsberechtigten  von dem Schaden  Kenntnis

erlangt  haben,  spätestens  aber  innerhalb  von drei Jahren  ab Eintritk des
(Primär)Schadens  nach dem anspruchsbegründenden  Ereignis  gerichtlich
geltend  gemacht  werden,  sofern  nicht  in gesetzlichen  Vorschriften  zwingend

andere  Veriährungsfristen  festgesetzt  sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen)  Anwendbarkeit  des § 275 UGB
gelten  dessen  Haftungsnormen  auch dann,  wenn  an der Durchführung  des
Auftrages  mehrere  Personen  beteiligt  gewesen  oder  mehrere  zum Ersatz
verpflichtende  Handlungen  begangen  würden  sind und ohne Rücksk.ht
darauf,  üb andere  Beteiligte  vorsätzlich  gehandelt  haben.

(6) In Fällen,  in denen ein förmlicher  Bestätigungsvermerk  erteilt  wird,
beginnt  die Vetjährungsfrist  spätestens  mit Etteilung  des Bestätigungs-
vermerkes  zu laufen.

(7) Wird  die Tätigkeit  unter  Einschaltung  eines  Drmen,  z.B. eines  Daten  ver-
arbeltenden  llnternehmens.  durchgeführt,  so gelten  mit Benachrichtigung

des Aufftaggebers  darfiber  nach Gesetz  oder  Vertrag  be- oder  entstehende
Gewämleistungs-  und Schadenersatzansprüche  gegen  den Dritten  als an
den Auflraggeber  abgetreten.  Der Auftragnehmer  haftet, un- beschadet
Punkt  4. (3), diesfalls  nur  für  Verschulden  bei der  Auswahl  des Dritten.

(8) Eine Haftung  des Auftragnehmers  [)ritten  gegenüber  ist in jedem  Fall
ausgeschlossen.  Geraten  Dritte  mit der Arbeit  des Au(tragnehmers  wegen
des  Auftraggebers  in welcher  Form  auch  immer  in Kontakt  hat der
Auffraggeber  diese  über  diesen  llmstand  ausdrücklich  aufzuklären.  Soweit



ein sok.her Haflungsausschluss  gesetlich  nicht zulässig ist oder eine
Hafiung gegenüber  Dritten vom Auftragnehmer  ausnahmsweise  übernom-
IHen wurde, gelten subsidiär  diese Haftungsbeschränkungen  jedenfalls
auch gegenüber  Dritten. Dritte können jedenfalls  keine Ansprüche  stellen,
die über einen allfälligen  Anspruch  des Auftraggebers  hinausgehen.  Die
Haftungshöchstsumme  gilt nur insgesamt  einmal für alle Geschädigten,
einschließlich  der Ersahansprüche  des Auftraggebers  selbsl  auch wenn
mehrere Personen (der Auftraggeber  und ein Dritter oder auch mehrere
Dritte)  gest.hädigt  worden  sind;  Geschädigte  werden  nach  ihrem
Zuvürkommen  befriedigt. Der Aufiraggeber  wird den Aufkragnehmer  und
dessen Mitarbeiter  von sämtlichen  Ansprüchen  [)ritter  im Zusammenhang
mit der Weitergabe  schtifflicher  als auch mündlicher  beruflicher  Äuße-
rungen des Auftragnehmers  an diese Dritte st.had- und klaglos  halten.

(9) Punkt  7 gilt auch für allfällige  Haftungsansprüche  des Auffraggebers  im
Zusammenhang  mit dem Aufftagsverhältnis  gegenüber  Dritten (Erfüllungs-
und Besorgungsgehilfen  des Auflragnehmers)  und den Substifüten  des
Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht,  Datenschutz

(1) Der Aufüagnehmer  ist gemäß § 80 WTBG 2ü17 verpflichtet,  über alle
Angelegenheiten,  die ihm im Zusammenhang  mit seiner  Tätigkeit  für den
Auftraggebet  bekannt  werden, Stillschweigen  zu bewahren, es sei denn.
dass  det  Auftraggeber  ihn von dieser Schweigepflk.ht  entbindet oder
gesetliche  Äußerungspflichten  entgegen  stehen.

(2) Soweit es zur Vefolgung  von Ansprüchen  des Aufüagnehmers  (ins-
besondere Ansprüche  auf Honorar) oder zur Abwehr  von Ansprüchen
gegen  den Auftragnehmer  (insbesondere  Schadenersaizansprüche  des
Auftraggebers  oder Dtitter  gegen den Aufttagnehmer)  notwendig  ist, ist der
Auftragnehmer  von seiner  beruflR.hen Verschwiegenheitspflicht  entbunden.

(3) Der Aufttagnehmer  darT Berichte, Gutachten  und sonstige  schriftliche
berufliche  Äußerungen  über die Ergebnisse  seiner  Tätigkeit  Dritten nur mit
Einwilligung  des  Auffraggebers  aushändigen,  es sei denn, dass eine
gesetzliche  Verpflichfüng  hierzu besteht.

(4) Der Aufftagnehmer  ist datenschutrechtlich  Verantwortlicher  im Sinne
der Datenschutz-Grundverordnung  (,,DSGVO") hinsichtlich  aller im Rah-
men des Auftrages verarbeiteter  personenbezogenen  Daten. Der Auf-
tragnehmet  ist daher  befugt, ihm anvertraute  personenbezogene  Daten im
Rahmen der Grenzen des Auftrages  zu verarbeiten.  Dem Auftragnehmer
überlassene  Materialien (Papier und Datenträger)  werden grundsählich
nach Beendigung  der diesbezüglichen  Leistungserb;ngung  dem Auftrag-
geber  oder an vom Auflraggeber  namhaft  gemachte  Drme übergeben  üder
wenn dies  gesondert  vereinbari  ist vom Auffragnehmer  verwahrt oder
vernichtet.  Der Auftragnehmer  ist berechtigt  Kopien davon aufzubewahren
soweit er diese zur ordnungsgemäßen  Dokumentation  seiner Leistungen
benötigt  oder es ret.htlich gebüten oder berufsüblich  ist

(5) Sofern der Auffragnehmer  den Auftraggeber  dabei unterstützt,  die den
Auftraggeber  als datenschutrechtlich  Verantwortlichen  treffenden  Pflichten
gegenüber  Betroffenen  zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer  betechtigt,
den entstandenen  tatsächlichen  Aufwand  an den Auftraggeber  zu verret.h-
nen. Gleiches gilI für den Aufwand der für Auskünfte  im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhältnis  anfällt, die nach Entbindung  von der Verschwie-
genheitspflicht  dutt.h den Auflraggeber  gegenüber  [)ritten diesen Dritten
erteilt  werden.

9. Rücktritt  und Kündigung  (,,Beendigung")

(1 ) Die Erklärung  der Beendigung  eines Auftrags  hat sch;ftlich  zu efolgen
(siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer bestehenden
Vollmacht  bewirkt  keine Beendigung  des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas  anderes  schrifllich vereinbart  oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben  ist, können die Vertragspartner  den Vertrag
jederzeit  mit soforkiger  Wirkung  beendigen.  Der Honoraranspruch  bestimmt
sk.h nach Punkt  11.

(3) Ein Dauerauftrag  (bef;steter  oder unbefristeter  Auftrag  über, wenn auch
nicht ausschließlich,  die Erbringung  wiederholter  Einzelleistungen,  auch mit
Pauschalvergütung)  kann  allerdings,  süweit nichts anderes schrifklich
vereinbark ist, ohne Vorliegen  eines wichtigen Grundes nur unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten (,,Beendigungsfrist')  zum Ende eines
Kalendermonats  beendet  werden.

(4) Nach Erklärung  der Beendigung  eines Dauerauffrags  -  sind, soweit  im
Folgenden nicht abweichend  bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer  noch fertigzustellen  (verbleibender  Auftragsstand),  deren
vollständige  Ausführung  innerhalb der Beendigungsfrist  (grundsätzlich)
möglich ist, sowelt diese innerhalb  eines Münats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist  dem Auftraggeber  schriftlich  im Sinne des Punktes  4
(2) bekannt  gegeben  werden.  Der verbleibende  Auflragsstand  ist inneföalb
der Beendigungsfrist  ferkig zu stellen, süfern sämtliche  erTürderlichen

unterlagen  rechteitig  zur VerTügung gestellt  werden und soweit  nk.ht ein
wichtiger  Gtund vorliegt,  der dies hindert.

(5) Wären bei einem Daueraufkrag mehr als 2 gleichartige,  üblicherweise
nur einmal jährlk.h zu erstellende  Werke (z.B. Jahresabschlüsse,  Steuer-
erklärungen  etc.) fertig zu stellen, so zählen die über 2 hinaus gehenden
Werke  nur bei ausdrücklichem  Einverständnis  des Auftraggebers  zum ver-
bleibenden  Auftragsstand.  Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber  in der
Bekanntgabe  gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls  ausdrücklich  hinzuweisen.

1ü. Beendigung  bei Annahmeverzug  und unterlassener  Mitwirkung  des
Auftraggebers  und rechtlichen  Ausfühtungshindernissen

(1) Kommt  der Aufkraggeber  mit der Annahme  der vom Auffragnehmer  an-
gebotenen  Leisfüng in Verzug üder unterlässt  der Auffraggeber  eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende  Mitwirkung,  80 ist der Auftrag-
nehmer  zur fristlosen Beendigung  des Vertrages  berechtigt.  Gleiches  gilt,
wenn der Auftraggeber  eine (auch teilweise) Durchführung  des Auftrages
verlangt,  die, nach begfflndetem  Dafürhalten  des Aufkragnehmers,  nicht der
Rechtslage oder berufsüblichen  Grundsätzen entspricht. Seine Honürar-
ansprüche  bestimmen  sich nach Punkt 11. Annahmeverzug  süwie unter-
lassene Mitwirkung  seitens des Auffraggebets  begründen  auch dann den
Anspruch  des Auftragnehmers  auf Ersat  der ihm hierdurch entstandenen
Mehraufwendungen  sowie des verursachten  Schadens,  wenn der Auftrag-
nehmer  von seinem Kündigungsrecht  keinen Gebrauch  macht

(2) Bei Verkrägen  über die Führung  der Bücher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung  üder  Abgabenvenet.hnung  ist eine  fristlose
Beendigung  durch den Auftragnehmer  gemäß Punkt 10 (1) zulässig,  wenn
der Auflraggebet  seiner Mitwirkungspflicht  gemäß Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich  nicht nachkommt

j1.  Honoraranspruch

(1) Unterbleibt  die Ausführung  des Auflrages  (z.B. wegen Rtk.ktritt  oder
Kündigung), so gebührk dem Auftragnehmer  gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände,
deren  Ursache  auf Seiten des Auftraggebers  liegen, ein bloßes Mit-
verschulden  des Auftragnehmers  bleibt diesbezüglich  außer Ansah,  daran
gehindett  worden ist der Auftragnehmer  braucht  sich in diesem Fall nicht
anret.hnen zu lassen, was er durch anderweitige  Verwendung  seiner und
seiner  Mitarbeiter  Arbeitsktaff  erwirbt oder zu erwerben  unterlässt.

(2) Bei Beendigung  eines Daueraufttags  gebührt  das vereinbarte  Entgelt
für den verbleibenden  Auftragsstand,  sofern er fertiggesfellt  wird oder dies
aus Gründen, die dem Auftraggeber  zuzutet.hnen  sind, unterbleibt  (auf
Punkt 11. (1) wird verwiesen).  Vereinbar}e  Pauschalhonürare  sind gege-
benenfalls  zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt  eine zur Ausführung  des Werkes  eforderlicheMitwirkung  des
Auflraggebers,  so ist der Auftragnehmer  auch beret.htigt, ihm zur Nach-
holung eine angemessene  Frist zu seten  mit der Erklärung, dass nach
fruchtlosem  Verstreichen  der Frist der Vertrag als aufgehoben  gelte, im
Übrigen  gelten die Fülgen des Punkt 1 j. (1 ).

(4) Bei Nichteinhaltung  der Beendigungsfrist  gemäß Punkt 9. (3) durch den
Auffraggeber,  süwie  bei Verkragsauflösung  gemäß Punkt 1C). (2) durch den
Auftragnehmer  behält der Auffragnehmer  den vüllen %noraranspruch  für
drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklich  Unentgeltlichkeit  vereinbark  ist, wird jedenfalls
gemäß  § SOü4 und § 1j52  ABGB eine angemessene  Entlühnung  geschul-
det. Höhe und Art des Hünoraranspruchs  des Auftragnehmers  ergeben  sich
aus det zwischen  ihm und seinem Auftraggeber  getroffenen  Vereinbarung.
Sofern nk.hf nachweislk.h  eine andere Vereinbarung  getroffen wurde sind
Zahlungen  des Aufttaggebers  immer  auf die älteste  Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste  verrechenbare  Leistungseinheit  beträgt  eine Vierkelstunde.

(3) AuchdieWegzeitwirdimnotwendigenumfangverrechnet.

(4) Das Aktenstudium  in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang  zur
Vorbereitung  des Auftragnehmers  notwendig  ist, kann gesondert
verret.hnet  werden.

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene  besondere um-
stände oder auf Grund besonderer  Inanspruchnahme  durch den Auftrag-
geber  ein bereits vereinbarkes Entgelt  als unzureichend,  so hat der Auflrag-
nehmer  den Auffraggeber  darauf  hinzuweisen  und sind Nachverhandlungen
zur Vereinbarung  eines  angemessenen  Entgelts zu führen (auch bei
unzurek.henden  Pauschalhonüraren).



(9) Weiters  sind als Nebenkosten  auch  Persünal-  und Sachaufwendungen
für  die Erstellung  von Berichten,  Gutachten  uä. anzusehen.

(6) Der  Auftragnehmer  verrechnet  die Nebenkosten  und die umsahsteuer  in einem struktu;erten,  gängigen  und mast.hinenlesbaren  Format  an den
zusählich.  Beispielhaft  aber  nicht  abschließend  im Folgenden  (7) bis (9):  Aufüaggeber  bzw. an den nachfolgenden  Wirtschaftstreuhänder,  die Daten

zu löschen.  Für die Übergabe  dieser  Daten  in einem  strukturierten.  gängigen

(7) Zu den verrechenbaren  Nebenkosten  zählen  auch belegte  oder  pau-  und maschinenlesbaren  Format  hat der AuflragnehmerAnspruch  auf ein
schalierte  Barauslagen,  Reisespesen  (bei Bahnfahrten  L Klasse).  Diäten,  angemessenes  Honorar  (Punkt  12 gilt  sinngemäß).  Ist eine Übergabe  dieser
Kilometergeld,  Kopierkosten  und ähnliche  Nebenküsten.  Daten  in einem  strukturierken,  gängigen  und maschinenlesbaren  Format  aus

besonderen  Gründen  unmöglich  oder  untunlich,  können  diese  ersaeise

(8)  Bei  besonderen  Haftpflichfüersicherungserfordemissen  zählen  die  im Vollausdruck  übetgeben  werden.  Eine Honorierung  steht  diesfalls  dafür
betreffenden  Versicherungsprämien  (inkl. Versk.herungssteuer)  zu den  nichtzu.
Nebenkosten.

(3) Der  Auffragnehmer  hat  auf  Verlangen  und Kosten  des Auftraggebers  alle
i unterlagen  herauszugeben,  die er aus Anlass  seiner  Tätigkeit  von diesem

erhalten  hat. Dies gilt jedüch  nicht  für den Schrifkwechsel  zwischen  dem
Auftragnehmer  und seinem  Auftraggeber  und für die Schnftstücke,  die der
Auftraggeber  in Urschrift  besitt  und für Schriftstücke,  die einer  Aufbewah-
rungspflicht  nach  den  ft)r  den  Auftragnehmer  geltenden  rechtlk.hen
Bestimmungen  zur Verhinderung  von Geldwäsche  untetliegen.  Der  Auftrag-
nehmer  kann  von  llnterlagen,  die er an den Auffraggeber  zurückgibt,

(11) Entgelte  und  Entgelfüorschüsse  sind mangels  anderer  Vereinba-  Absch;fken  oder Fotokopien  anfefügen.  Sind diese Llnterlagen  bereits
rungen  sofork nach deren  schriftlicher  Geltendmachung  fällig.  Für Entgelt-  einmal  an den Auftraggeber  übermittelt  worden  so hat der Auftragnehmer
zahlungen,  die später  als j4  Tage  nach Fälligkeit  geleistet  werden,  können  Anspruch  auf  ein angemessenes  Honorar  (Punkt  12. gilt  sinngemäß).
Verzugszinsen  verrechnet  werden.  Bei  beiderseitigen  Unternehmer-
geschäften  gelten  Verzugszinsen  in der in § 456 j. und 2. Sat  UGB  (4) Der  Auftraggeber  hat die dem Auftragsnehmer  übergebenen  Unterlagen
festgelegten  Höhe.  nach Abschluss  der Arbeiten  binnen  3 Monaten  abzuholen.  Bei Nichtab-

holung  übergebener  lJnterlagen  kann der  Auftragnehmer  nach  zweimaliger
nachweislicher  Aufforderung  an den Auftraggeber,  übergebene  llnterlagen
abzuholen,  diese  auf dessen  Kosten  zurtk.kstelle  und/oder  ein angemes-
senes  Honorar  in Rechnung  stellen  (Punkt  12. gilt  sinngemäß).  Die weitere
Aufbewahrung  kann  auch  auf Kosten  des  Auftraggebers  durch  Dritte
erTolgen.  Der Auflragnehmer  haflet  im Weiteren  nicht für Fülgen aus
Beschädigung,  Verlust  oder  Vernichtung  der  lJnterlagen.

(13) Gegen  Rechnungen  kann innerhalb  von 4 Wüchen  ab Ret.hnungs-
datum  schriftlich  beim  Auftragnehmer  Einspruch  erhoben  werden.
Andemfalls  gilt die Rechnung  als anerkannt.  Die Aufnahme  einer  Ret.h-
nung  in die Bücher  gilt jedenfalls  als Anerkenntnis.

(12) Die Verjährung  richtet  sich nach § 1486  ABGB  und beginnt  mit Ende
det Leistung  bzw. mit späterer,  in angemessener  Frist efolgter  Rech-
nungslegung  zu laufen.

(10) Für die Ausführung  eines  Auftrages,  dessen  gemeinschaflliche  Erle-
digung  mehteren  Auftragnehmern  überkragen  worden  ist, wird von jedem
das seiner  Tätigkeit  entsprechende  Entgelt  verrechnet.

(14) Auf  die Anwendung  des § 934 ABGB  im Sinne  des § 351 uGB,  das
ist die Anfechtung  wegen  Verkürzung  über  die Hälfte  für Geschäfte  unter
llnternehmern,  wird  verzichtet.

(15) Falls  bei Aufträgen  betreffend  die Führung  der  Bücher,  die Vomahme
der Personalsachbearbeitung  oder Abgabenverrechnung  ein Pauschal-
honürar  vereinbart  ist, so sind mangels  anderweitiger  schriftlicher  Verein-
barung  die Vertretungstätigkeit  im Zusammenhang  mit abgaben  und
beitragsrechtlichen  Prüfungen  aller Att einschließlich  der Abschluss  vün
Vergleichen  über Abgabenbemessungs-  oder Beltragsgrundlagen,  Be-
richterstatkung,  Rechtsmitteleföebung  uä gesondert  zu honorieren.  Süfern
nichts  anderes  schriftlich  vereinbark  ist, gilt das Honorar  als jeweils  für ein
Aufüagsjahr  vereinbart.

(16) Die Bearbeitung  besonderer  Einzelfragen  im Zusammenhang  mit den
im Punkt  12. (15) genannten  Tätigkeiten,  insbesündere  Feststellungen
über  das  p;nzipielle  Vorliegen  einer  Pflichfüersicherung,  erTülgt nur
aufgrund  eines  besonderen  Auftrages.

(17) Der  Aufkragnehmer  kann enfsprechende  Vorschüsse  verlangen  und
seine  (fortgesette)  Tfüigkeit  von  der  Zahlung  dieser  Vorschüsse  abhängig
machen.  Bei Daueraufträgen  darT die Erbnngung  weiterer  Leistungen  bis
zur Bezahlung  frfiherer  Leistungen  (sowie  allfälliget  Vorschüsse  gemäß
Sat  1 ) verweigert  werden.  Bei Erbringung  von Teilleistungen  und offener
Teilhonorierung  gilt  dies  sinngernäß.

(18) Eine Beanstandung  der Arbeiten  des Auftragnehmers  beret.htigt,
außer  bei  offenkundigen  wesentlichen  Mängeln,  nicht zur auch  nur
teilweisen  Zurückhaltung  der ihm nach Punkt  12. zustehenden  Hünorare,
sonsUgen  Entgelte,  Küstenersätze  und Vorschüsse  (Vergütungen).

(19)  Eine  Aufrechnung  gegen  Forderungen  des Auftragnehmers  auf
Vergütungen  nach Punkt  12. ist nur mit unbestrittenen  oder  rechtskräftig
festgestellten  Forderungen  zulässig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang  mit Punkt  12. (17) wird auf  das gesetliche  Zurück-
behaltungsrecht  (§ 471 ABGB,  § 369 UGB)  verwiesen;  wird das Zurück-
behaltungsrecht  zu Unrecht  ausgeübt,  haftet  der Aufüagnehmer  grund-
sätzlich  gemäß  Punkt  7. aber  in Abweichung  dazu  nur bis zur  Höhe  seiner
noch  offenen  Forderung.

(2) Der  Auftraggeber  hat keinen  Anspruch  auf  Ausfolgung  von  im Zuge  der
AuftragserTüllung  vom  Auftragnehmer  erstellten  Arbeitspapieren  und
ähnlichen  Unterlagen.  Im Falle  der  Aufkragserfüllung  unter  Einsah  elektro-
nischer  Buchhaltungssysteme  ist der Auftragnehmer  berechtigt,  nach
Übergabe  sämtlicher  vom  Auftragnehmer  auftragsbezogen  damit  erstellter
Daten,  für  die den  Auftraggeber  eine  Aufbewahrungspflicht  triffl,

(5)  Der  Auffragnehmer  ist  berechtigt,  fällige  HonürarTürderungen  mit
etwaigen  Depotguthaben,  Verrechnungsgeldern,  Treuhandgeldern  oder
anderen  in seiner  Gewahrsame  befindlichen  liquiden  Mitteln  auch bei aus-
drüt.klk:het  Inverwahrungnahme  zu kompensieren,  sofern  der  Auftraggeber
mif einem  Gegenanspruch  des  Auftragnehmers  rechnen  musste.

(6) Zur Sicherung  einer  bestehenden  oder  künftigen  HonorarTorderung  ist

der  Aufftagnehmer  berechtigt  ein f1nanzamtliches  Guthaben  üder ein
anderes  Abgaben-  oder  Beitragsguthaben  des Auftraggebers  auf ein Andet-
konto  zu transferieren.  Diesfalls  ist der  Auftraggeber  vom efolgten  Transfer
zu  verständigen.  Danach  kann  der sichergestellte  Betrag entweder  im
Einvernehmen  mit dem Auftraggeber  oder  bei Vollstreckbarkeit  der Honorar-
forderung  eingezogen  werden.

14. Anzuwendendes  Recht,  ErTüllungstxt,  Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag,  seine Durchfühtung  und die sich hieraus  ergebenden

Ansprüche  gilt ausschließlich  österrek.hisches  Recht  unter  Ausschluss  des
natiünalen  Verweisungsrechts.

(2) ErTüllungsürk  ist der (M  der beruflichen  Niederlassung  des Aufkrag-
nehmers.

(3) Gerichtsstand  ist -  mangels  abweichender  schriftlicher  Vereinbarung  -
das sachlich  zuständige  Gericht  des ErTüllungsorkes.



II. TEIL

15. Ergänzende  Bestimmungen  für Verbtauchergest.häfte

(1)  Für Verträge  zwischen  Wirkschaftstreuhändern  und Verbrauchern

gelten  die zwingenden  Bestimmungen  des KonsumentenschuJesetes.

(2) Der  Auftragnehmer  haftet  nur für vorsätliche  und gtob  fahrlässig  ver-
schuldete  Verletzung  der  übernommenen  Verpflichtungen.

(3) Anstelle  der  im Punkt  7 Abs  2 normietten  Begrenzung  ist auch  im Falle
gmber  Fahrlässigkeit  die Ersatzpflicht  des Auftragnehmers  nicht  begrenzt.

(4) Punkt  6 Abs  2 (Frist  für  Mängelbeseitigungsanspruch)  und Punkt  7 Abs
4 (Geltendmachung  der Schadenersatansprüche  innerhalb  einer be-
stimmten  %st)  gilt nicht.

(5) Rücktrlttsrecht  gemäß  § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher  seine  Verkragserklärung  nicht  in den vüm Auffrag-
nehmer  dauernd  benützten  Kanzleiräumen  abgegeben,  so kann er von
seinem  Vertragsantrag  oder vüm Vertrag  zurücJreten.  Dieser  Rücktritt
kann  bis zum Zustandekommen  des Vertrages  üder  danach  binnen  einer
Woche  erklärt  werden;  die Ftist  beginnt  mit  der  Ausfolgung  einer  lJrkunde,
die zumindest  den Namen  und die Anschrift  des Aufkragnehmers  süwie
eine Belehtung  über das Rücktrmsrecht  enthält,  an den Verbraucher,
frühestens  jedoch  mit dem Zustandekommen  des Verkrages  zu laufen.
Das Rücktrittsrecht  steht  dem  Vetbraucher  nicht  zu,

1. wenn  er selbst  die geschäftliche  Vetbindung  mit dem Auffragnehmer
oder  dessen  Beauftragten  zwecks  Schließung  dieses  Vettrages  ange-
bahnt  hat,

2. wenn  dem Zustandekommen  des Vettrages  keine Besprechungen
zwischen  den Beteiligten  oder ihten Beauftragten  vorangegangen  sind
oder

3. bei Verträgen,  bei denen  die beiderseitigen  Leistungen  sofort  zu
erbringen  sind, wenn sie üblk.herweise  von Auftragnehmern  außerhalb

ihrer  Kanzleiräume  geschlossen  werden  und das vereinbarke  Entgelt  € 15
nk.ht  übetsteigt.

Der Rücktritt  bedarT zu seiner  Rechtswirksamkeit  der St.hriföorm.  Es
genügt,  wenn  der Verbtaucher  ein  Schrifkstück,  das seine Verkrags-

erklätung  oder  die des Auftragnehmers  enthält,  dem Auftragnehmer  mit

einem  Vermerk  zurückstelll  der  erkennen  lässt,  dass  der  Verbraucher  das
Zustandekümmen  oder  die Aufrechterhaltung  des Vertrages  ablehnt.  Es
genügt,  wenn  die Erklärung  inneföalb  einer  Woche  abgesendet  wird.  Tritt
der  Verbraucher  gemäß  § 3 KSchG  vom Vettrag  zurf)ck,  so hat Zug um
Zug

1. der  Auffragnehmer  alle empfangenen  Leistungen  samt  gesehlichen
Zinsen  vom Empfangstag  an zurückzuerstatten  und den vom Verbraucher
auf die  Sache  gemachten  notwendigen  und  nühlichen  Aufwand  zu
ersetzen,

2. der Verbraucher  dem Auftragnehmer  den Wett  der Leistungen  zu
vergüten,  soweit  sie ihm zum klaren  und überwiegenden  Vorteil  gereichen.
Gemäß  § 4 Abs  3 KSchG  bleiben  St.hadenersatansprfiche  unberühtt.

(6) Kostenvoranschläge  gemäß  § 5 KSt.hG:

Für  die Erstellung  eines  Kostenvoranschlages  im Sinn  des § 1j  70a ABGB
dutt.h  den Auffragnehmer  hat det Verbraucher  ein Entgelt  nur dann zu
zahlen,  wenn  er vorher  auf  diese  Zahlungspflicht  hingewiesen  worden  ist.
Wird  dem Vertrag  ein Kostenvoranschlag  des Auftragnehmers  zugrunde
gelegt,  so gilt  dessen  Richtigkeit  als gewä)vleistet,  wenn  nicht  das Gegen-
teil ausdtüt.klk.h  erklärt  ist.

(7) Mängelbeseitigung:  Punkt  6 wltd ergänzt:

Ist der  Auftragnehmer  nach  § 932 ABGB  verpflichtet,  seine  Leistungen  zu
verbessem  oder Fehlendes  nachzutragen,  so hat er diese Pflicht  zu
erTüllen, an dem Ort, an dem die Sache  übergeben  worden  ist. Ist es für
den Verbraucher  fünlich,  die Werke  und llnterlagen  vom Auftragnehmer
gesendet  zu erhalten,  so kann  dieser  diese  Ubersendung  auf  seine  Gefahr
und Kosten  vornehmen.

(8) Genchtsstand:  Anstelle  Punkt  14. (3) gilt:

Hat  der  Verbraucher  im Inland  seinen  Wohnsitz  oder  seinen  gewöhnlichen
Aufenthalt  oder  ist er im Inland  beschäftigt,  so kann  für eine  Klage  gegen

ihn nach  den §§ 88, 89, 93 Abs  2 und 1ü4  Abs1 JN nur  die Zuständigkeit
eines  Gerichtes  begrf)ndet  werden,  in dessen  Sprengel  der  Wohnsih,  der
gewöhnlk.he  Aufenthalt  oder  der  Ott  der  Beschäftigung  liegt.

(9) Verträge  über  wiederkehrende  Leistungen:

(a) Verkräge,  durch  die sich  der  Auffragnehmer  zu Werkleistungen  und
der  Verbraucher  zu wiederhülten  Geldzahlungen  verpflichten  und die für
eine  unbestimmte  üder  eine  ein Jahr  übersteigende  Zeit  geschlüssen  wor-
den sind,  kann  der  Verbraucher  unter  Einhaltung  einer  zweimonatigen  Frist
zum Ablauf  des ersten  Jahres,  nachher  zum  Ablauf  jeweils  eines  halben
Jahres  kündigen.

(b) Ist die Gesamföelt  der Leistungen  eine nach ihrer  Art  unteilbare  Lei-
stung,  deten  Umfang  und Preis  schon  bei der  Vettragsschließung  bestimmt
sind, sü kann  der  erste  Kündigungstermin  bis zum Ablauf  des zweiten
Jahres  hinausgeschoben  werden.  In solchen  Verkrägen  kann  die Kün-
digungsfrist  auf  höchstens  sechs  Monate  verlängert  werden.

(C)  Eftxdert  die ErTüllung  eines  bestimmten,  in lit. a) genannten  Vertrages
erhebliche  Aufwendungen  des  Auftragnehmers  und hat  er dies  dem Ver-
braucher  spätestens  bei der  Vertragsschließung  bekannt  gegeben,  so
können  den llmständen  angemessene,  von  den in lit. a) und b) genannten
abweichende  Kündigungstermine  und Kündigungsfristen  vereinbark  werden.

(d) Eine  Kündigung  des Verbrauchers,  die nicht  fristgetet.ht  aus-
gesprochen  worden  ist, wird  zum nächsten  nach Ablauf  der  Kündigungsfrist
liegenden  Kündigungstermin  wirksam.
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